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TEIL I: BEGRUNDUNG
I-.  EINFUHRUNG

I-1.1 KURZPORTRAIT

Lauda-Kénigshofen liegt im nordlichsten Kreis Baden-Wirttembergs, dem Main-Tauber-Kreis, zwischen der GroBen
Kreisstadt Wertheim/Main und der GroBen Kreisstadt Bad Mergentheim.

Die Stadt Lauda-Kénigshofen als drittgroBte Stadt im Main-Tauber-Kreis hat mit ihren Ortsteilen Beckstein,
Deubach, Gerlachsheim, Heckfeld, Konigshofen, Lauda, Marbach, Messelhausen, Oberbalbach, Oberlauda,
Sachsenflur und Unterbalbach eine Einwohnerzahl von 14.704 (Stand: 27.03.2023); das Gemeindegebiet weist eine
Flache von 9.447 ha aus.

Durch ihre zentrale und verkehrsgunstige Lage an der "Romantischen StraBe" im Herzen des "Lieblichen Taubertals"
und an der Bahnlinie Stuttgart-Warzburg bzw. Crailsheim-Wertheim bietet Lauda-Konigshofen mit seiner gut ausge-
bauten Infrastruktur ideale Voraussetzungen zum Wohnen und Erholen. Aufgrund seiner zentralen Lage im mittleren
Taubertal mit kurzer Anbindung an das iiberregionale Verkehrsnetz (Bundesautobahn A81 Wirzburg - Heilbronn -
Stuttgart)ist die Stadt Lauda-Konigshofen ein attraktiver Gewerbestandort und Arbeitsplatz.

Das Unterzentrum Stadt Lauda-Kdnigshofen (bernimmt eine Mittelpunktfunktion in der Entwicklungsachse
zwischen der Kurstadt Bad Mergentheim und der GroBen Kreisstadt Wertheim.

Nach aktuellem Stand beschaftigen die ansassigen Firmen mehr als 7.000 Mitarbeiter. Renommierter Mittelstand
und alteingesessene Familienbetriebe, namhafte Global Player und innovative Nischenanbieter, leistungsstarkes
Handwerk und kompetente Dienstleister: Zahlreiche Unternehmen schatzen Lauda-Kénigshofen als zukunftsfahigen
Wirtschaftsstandort.

I-1.2  PLANUNGSANLASS

Die Weiterentwicklung und die wirtschaftliche
Starkung vorhandener Gewerbegebiete st
erklartes Ziel der Stadt Lauda-Kdnigshofen.
Folglichist es aus kommunaler Sicht erforderlich,
gewerbliche Erweiterungsflachen in Lauda im
Zuge einer Flachennutzungsplananderung aus- Planbereich
zuweisen, um den kurz- und mittelfristigen
Bedarf der ortsansassigen Firma Lauda Dr. R.
Wabser GmbH & Co. KG uber die nadchsten Jahre
zu decken. Mit der Ausweisung der Erweite-
rungsflachen nérdlich des Gewerbegebiets
.Lauda-Nord” soll die wirtschaftliche Entwicklung
dieses Unternehmens unterstltzt werden. Die
Abwanderung des Unternehmens an einen
anderen Standort soll dadurch verhindert und so-
mit Arbeitsplatze gesichert werden.

)
-« @~

:

Gewerbliche Erweiterung
.Lauda Nord*(G)

e
==

Vor diesem Hintergrund wird seitens der Lauda-
Kdnigshofen das stadtebauliche Ziel verfolgt, das
bestehende Gewerbegebiet ,Lauda Nord” lang-
fristig zu sichern und den Focus auf das Bild I-1: Auszug aus der topograph. Karte mit Darstellung des Planbereich
bestehende Gewerbegehiet weiterhin aufrecht zu

erhalten.
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Die Stadt Lauda-Konigshofen beabsichtigt, mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes das Baurecht fiir die beab-
sichtigte gewerbliche Weiterentwicklung am Standort ,Lauda Nord” zu schaffen. Der Planbereich kann in Ganze nicht
aus dem Flachennutzungsplan entwickelt werden, da der Flachennutzungsplan (FNP) eine andere Flachennutzung
vorsieht. Ausgeldst durch die aktuellen Erweiterungsplanungen der Firma Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG wer-
den somit Anderungen im rechtskraftigen Flachennutzungsplan erforderlich.

Durch die Anderung des Flachennutzungsplanes sollen die planerischen Voraussetzungen geschaffen werden, um
das erforderlich werdende Bebauungsplanverfahren durchfihren zu kénnen.

I-1.5  GELTUNGSBEREICH

Der Geltungsbereich der 9. Anderung des Flachennutzungsplanes 2010plus ,Erweiterung Gewerbegebiet Lauda Nord
in Lauda, Gewann ,/m weiBen Bild” umfasst folgende Grundstiicke:

Teil aus 3799 (Wirtschaftsweg), 3826, 3827, 3828, Teil aus 3837, Teil aus 3846 (Wirtschaftsweg), 3847, 3848, 3849,
3850, 3851, 3852, 3853, 3855, 3856, Teil aus 3858, Teil aus 3860, Teil aus 3893, 3894, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900,
3901, Teil aus 3902 (Wirtschaftsweg).

- siehe Planzeichnung -

"

I-1.4  PLANUNTERLAGEN

Die 9. Anderung des Flachennutzungsplanes 2010plus ,Erweiterung Gewerbegebiet Lauda Nord” der Stadt Lauda-
Kénigshofen beinhaltet folgende Unterlagen:

# Planzeichnung im MaBstab 1: 5.000, erstellt durch die ibu-GmbH, 97941 Tauberbischofsheim;
# Begrindung / Umweltbericht, erstellt durch die ibu-GmbH, 97941 Tauberbischofsheim.

Die vorliegenden Planunterlagen wurden durch die ibu - Ingenieurgesellschaft fir Bauwesen und Umwelttechnik mbH
auf der Basis der Katasterdaten mit Stand April 2020 erarbeitet.

1.5 PLANUNGSSTAND
Fassung fir den Feststellungsbeschluss mit Datum 18.03.2025

I-1.6 VERFAHREN

I-1.6.1  Anderungsbeschluss

Der Gemeinderat der Stadt Lauda-Kdnigshofen hat in éffentlicher Sitzung am 28.11.2024 gemaR § 2 Abs. 1BauGB die
9. Anderung des Flachennutzungsplanes 2010plus ,Erweiterung Gewerbegebiet Lauda Nord” fiir das Gebiet der Stadt
Lauda-Konigshofen beschlossen. Die 9. FNP-Anderung umfasst den unter Ziffer |-1.3 dargestellten Geltungsbereich
und bezieht auf die Darstellung einer gewerblichen Bauflache (G) mit einer Gesamtflache von ca. 2,1 ha.

I-1.6.2  Frihzeitige Beteiligung

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaB § 3 Abs.1 BauGB und der Trager ffentlicher Belange gemaB
§ 4 Abs. 1 BauGB sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemaB § 2 Abs. BauGB wurde im Zeitraum vom
08.04.2024 bis zum 17.05.2024 durchgefihrt.

I-1.6.3  Férmliche Beteiligung

Die férmliche Beteiligung der Offentlichkeit gemaB § 3 Abs.2 BauGB und der Trager dffentlicher Belange gemaB
8 4 Abs. 2 BauGB sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemaB § 2 Abs. BauGB wurde im Zeitraum vom
18.11.2024 bis zum 20.12.2024 durchgefinhrt.
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I-2. LAGE UND BESTANDSSITUATION

Das bestehende Gewerbegebiet "Lauda Nord" liegt im direkten nérdlichen und westlichen Anschluss an den Unter-
nehmensstandort der Firma Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG, am nérdlichen Stadtrand von Lauda. Der Planbe-
reich ist Gber die direkt angrenzende PfarrstraBe erreichbar und Gber die weiterfihrenden innerértlichen Hauptver-
kehrsstraBen an das uberdrtliche Verkehrssystem - BundesstraBe B290 - angeschlossen.

Der Planbereich wird Gberwiegend landwirtschaftlich genutzt. Innerhalb des Firmengrundstiicksteils FI.St.Nr. 3837
sowie auf dem Grundstiick FI.St.Nr. 3828 sind Parkplatzflachen mit ihren Zufahrten sowie Griinflachen der Lauda Dr.
R. Wabser GmbH & Co. KG bereits vorhanden. In der Nordostecke des Planbereiches existiert auf dem Grundstiick
FI.St.Nr. 3901 eine Umspannstation. Innerhalb der Grundsticke bzw. Grundstiicksteile mit den Flursticknummern
3847, 3848 und 3849 ist eine asphaltierte Wendeanlage vorhanden. Der nérdlichen Wirtschaftsweg ist als Wiesenweg,
der nérdlich an das Firmengrundstick angrenzende Weg als schmale AsphaltstraBe ausgebildet.

Innerhalb der geplanten gewerblichen Erweiterungsflache ,Lauda Nord” existieren keine Geholzstrukturen.

Bild I-2: Luftbild Standort Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co.KG, dahinterliegend: Stidlicher Teil des Planbereichs - Quelle: Wikipedia

Bild I-3: Sudlicher Gebietsteil - Blick in Richtung Stiden Bild I-4: Nordlicher Gebietsteil, links PfarrstraBe bzw. Radweg
Links: Fa. Lauda Dr. R. Wobser / rechts: Aussiedlerhof im Hintergrund: Umspannstation in der Nordostecke

Im Stiden lehnt sich das Plangebiet an bereits gewerblich genutzte Flachen an (Firma Dirr GmbH). Im Westen grenzt
der nordliche Teil an landwirtschaftliche Flachen, der schmalere stdliche Teil des Planbereiches an Flachen eines
Aussiedlerhofes. Im Norden sind angrenzend ebenfalls landwirtschaftliche Flachen sowie das Grundstlck eines wei-
teren Aussiedlerhofes vorhanden. Ostlich des Planbereichs befinden sich im Stiden der Standort der Firma Lauda Dr.
R. Wobser GmbH & Co. KG und im Norden die Verkehrsflachen der ,PfarrstraBe” / .Im weiBen Bild” mit Nord-Sud-
Verlauf. Die ,PfarrstraBe” stellt in diesem Bereich auch einen Teil des Giberdrtlichen Radweges ,Liebliches Taubertal”
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dar, der von Rothenburg bis zum Main fihrt. Ostlich der PfarrstraBe verlaufen direkt angrenzend die Bahnstrecken
Wiirzburg-Lauda-Stuttgart sowie Wertheim-Lauda-Bad Mergentheim-Crailsheim (Tauberbahn).

Der Planbereich liegt auf einem tberwiegend nach Osten ausgerichteten, relativ flach geneigtem Hang. In der Mitte
des breiteren nordlichen Teils befindet sich eine Kuppe (Gelandegrat) mit Ost-West-Verlauf. Das vorhandene Gelande
weist Hohen zwischen ca. 191,35 miNN auf der Ostseite bzw. im Bereich der mittleren Stdostspitze und ca.
199,7 muNN auf der Stdseite auf, d.h. es besteht ein Hohenunterschied von knapp 9 Meter. Die vorhandenen Gelan-
deneigungen liegen in der Regel bei bis zu 6 % in Ost-West-Richtung und bis zu 5 % in Nord-Std-Richtung.

ca. 194,8 miNN
ca. 198,5 miNN

Planbereich
Gewerbliche Erweiterung — 9

Jauda-Nord” ca. 195,6 miNN

ca. 199,7 miNN
ca. 196,2 miNN
ca. 197,5 maNN ca. 191, mGNN
ca. 192,6 miNN
Siedlungsfléchen ca. 194,9 miNN
Gewerbegebiet ,Lauda-Nord"

Bild I-5: Luftbild (Quelle: LUBW) mit Darstellung des Planbereichs mit Gelandeinfo

I-3.  SCHUTZGEBIETE

I-3.1  UBERFLUTUNGSFLACHEN

In einer Entfernung von ca. 400 m verlauft ostlich des Planbereichs jenseits der vorhandenen Bahnlinien die ,Tauber”.
Der Planbereich wird von den Uberﬂutungsﬂéchen des 100-jahrlichen Hochwassers (HQwo) und des Extrem-Hochwas-
sers (HQExtrem) nicht tangiert (siehe Bild |-6).

Die Wasserspiegellagen (Wsp) des HQextrem liegen im Bereich zwischen ca. 185,1 miNN und knapp 186,5 miNN auf
Hohe bzw. dstlich des Planbereichs.

An der Ostgrenze im mittleren Planbereich liegt mit ca. 191,53 mGNN der tiefste Punkt des Planbereichs. Der tiefste
Punkt des stdlich angrenzenden Firmenstandorts Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG befindet sich ebenfalls an der
Ostseite des Firmengrundsticks zur PfarrstraBe und weist eine Hohe von 189,5 muNN.

Die tiefste Gelandehdhe des Planbereichs liegt somit um iber 4 Meter (iber der Wasserspiegellage der Uberflutungs-
flachen HQextrem. Der tiefste Punkt des bestehenden Unternehmensstandort Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG
liegt ebenfalls mit knapp 3 Meter Uber der Wasserspiegellage HOextrem.

Die Stadt Lauda-Kdnigshofen ist bewusst, dass die Wasserspiegellage der Tauber gerade bei/nach heftigen Nieder-
schlagen die festgesetzten Uberflutungsflachen HQextrem Gibersteigen kann. Aufgrund der topographischen Situa-
tion ist eine Hochwasservorsorge des Planbereichs auch bei Anstieg dieser Uberflutungsflachen nicht erforderlich.
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Hinweis: Die im Bild I-6 dargestellten Uberflutungshéhen des HOextrem wurden der Hochwasserrisikomanagement-Ab-
frage des Daten- und Kartendienstes der LUBW entnommen. Die Geldndeinfo zum Planbereich basiert ebenfalls auf den
Daten der LUBW (Bild I-5 und I-6).

Wsp HQextrem
Bahnca. 1894 miNN & g 185,1 miNN

&

- Wsp HQextrem
ca. 198,5 miNN BNk i G2 1864 MONN

ca. 195,6 miiNN Planbereich
*— Gewerbliche Erweiterung
.Lauda-Nord”

ca. 191,53 miNN

ca. 197,5 miNN

ca. 189,8 miNN

& Wsp HOextrem

ca. 1949 miNN ca. 189,5 miNN ca. 186,5 miNN

ca. 189,6 miNN

ca. 189,8 miNN

1]

Bahn ca. 190,2 miiNN Wsp HQextrem
o2 186,6 miNN

Bild1-6:  Lufbild mit Darstellung der Uberflutungsflachen HQio (blau) und HQgxrem (hellblau) - Quelle: LUBW

I-3.2  WASSERSCHUTZGEBIET

Der Planbereich ,Erweiterung Gewerbegebiet Lauda Nord” befindet sich in Zone lll des festgesetzten Wasserschutz-
gebiets WSG Tauberaue Lauda-Kénigshofen (128-215, RVO vom 24.05.1994).

Im Zuge der weiteren Planungen ist auf die Durchfihrung des Vorhabens in einem Wasserschutzgebiet und auf die
Schutzbestimmungen des Wasserschutzgebietes hinzuweisen.

Planbereich
Gewerbliche Erweiterung —@
JLauda-Nord"

Bild I-7: Topographische Karte mit Darstellung der Wasserschutzgebietszonen (griin = Zone |1}, unmaBstéblich (Quelle: LUBW)
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3.3 SONSTIGE SCHUTZGEBIETE / SCHUTZWURDIGE OBJEKTE

Weitere schutzwirdige Objekte wie Biotope, Naturdenkmale etc. oder Schutzgebiete wie Landschaftsschutzgebiete,
Naturschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Quellenschutzgebiete etc. sind von der Planung
nicht betroffen.

Ostlich des Planbereich bzw. dstlich der ,PfarrstraBe” verlauft ein nach NatSchG geschiitztes Biotop beidseitig der
Bahnlinie (Feldhecken N Lauda Il sowie Feldhecken N Lauda Il1).

Des Weiteren liegt das Landschaftsschutzgebiet Lauda-Konigshofen dstlich der Bahnlinie im Nahbereich zum Plan-
gebiet ,Lauda Nord".

I-4.  UBERGEORDNETE PLANUNGEN

I-41  LANDESENTWICKLUNGSPLAN 2002 (LEP 2002) BADEN-WURTTEMBERG
Nach dem Landesentwicklungsplan liegt der Main-Tauber-Kreis in der Region Franken.

Alle Gemeindenim Main-Tauber-Kreis, damit auch alle Flachen der Stadt Lauda-Kénigshofen, werden dem landlichen
Raum im engeren Sinne zugeordnet.

Der Planbereich ,Lauda Nord” wird innerhalb des Landesentwicklungsplanes dem Mittelbereich Tauberbischofsheim
zugeordnet.

I-4.2  REGIONALPLAN HEILBRONN-FRANKEN 2020
I-4.2.1 Allgemein

Die Stadt Lauda-Konigshofen ist als Unterzentrum
ausgewiesen und liegt gemaR den regionalplaneri-
schen Darstellungen als Schnittstelle auf den Ent-
wicklungsachsen Heilbronn - Neckarsulm - Neuen- :
stadt a.K. - Méckmihl - (Adelsheim/Osterburken) - =k e Planbereich

Boxberg - Lauda-Konigshofen - Tauberbischofsheim ‘ | Gewerbliche Erweiterung
.Lauda-Norg"

- (Wiirzburg) und (Ellwangen) - Crailsheim - Rot am
See - Blaufelden / Schrozberg - Niederstetten - Wei-
kersheim - Bad Mergentheim - Lauda-Kénigshofen -
Tauberbischofsheim - Wertheim - (Marktheidenfeld /
Lohr). Diese Entwicklungsachsen sind durch die Er-
ganzung mittels zusatzlich aufgefihrter Unter- und
Mittelzentren konkretisiert und konkret ausgeformt.
Diesen Zentren kommt ebenfalls eine verstarkte Ent-
wicklungsfunktion zu.

I-4.2.2  Siedlungsentwicklung

Zur Erhaltung derlangerfristigen Tragfahigkeit derre-

g.lona_le‘n Siedlungsstruktur soll Slf:h, die SledlﬂungSt?_ Bild I-8: Auszug Raumnutzungskarte RNK des Regionalplans Heilbronn-
tigkeit im Unterzentrum Lauda-Kanigshofen tber die Franken 2020 (Quelle: Regionalverband Heilbronn-Franken)

Eigenentwicklung hinaus verstéarkt vollziehen.

I-4.2.3 Vorbehaltsgebiet fiir Erholung (PS 3.2.6.1)

Sachverhalt

Lauda liegt inmitten eines Vorbehaltsgebiet fir Erholung. Die Stadtlage von Lauda wird allerdings von dieser Festle-
gung in der Raumnutzungskarte nicht tberlagert. Der Nordteil des Planbereichs liegt allerdings bereits im Grenzbe-
reich dieses Vorbehaltsgebietes.
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Ziele / Grundsatze

Generell sind Vorbehaltsgebiete nicht als Ziele, sondern als Grundsatze der Raumordnung zu werten, so dass Vorbe-
haltsgebiete der Planung nicht grundsatzlich entgegenstehen, jedoch in der Abwégung zu bericksichtigen sind.

Folgende verbindliche Ziele (Z)und abwagbare Grundsatze (G) sind im Bezug auf Vorbehaltsgebiete fiir Erholung unter
anderem festgesetzt:

Z(4) Inden Vorbehaltsgebieten fiir Erholung sollen die nattirlichen und kulturellen Erholungsvo-
raussetzungen in ihrem rdumlichen Zusammenhang erhalten werden. Den Belangen der
landschaftlichen Erholungseignung ist bei der Abwdgung mit konkurrierenden, raumbe-
deutsamen MaBnahmen ein besonderes Gewicht beizumessen. Vielfalt, Eigenart und
Schénheit von Natur und Landschaft und der rdumliche Zusammenhang der Erholungs-
rdume sollen erhalten und regional bedeutsamen Kulturdenkmalen ein entsprechendes
Umfeld bewahrt werden. Sport- und Freizeiteinrichtungen sind maéglich, soweit die Funkti-
onen der landschaftsbezogenen Erholung dadurch nicht beeintrdchtigt werden.

G(5) Die Nutzungsfihigkeit der Vorbehaltsgebiete fiir Erholung fiir die landschaftsgebundene
Erholung ist durch eine auf die Bedirfnisse angepasste Erholungsinfrastruktur sicher zu
stellen. Die innerhalb der Vorbehaltsgebiete gelegenen Freizeitschwerpunkte, Heilbdder,
Luftkurorte und Erholungsorte sollen dabei prioritdr als Angebotsschwerpunkte entwickelt
werden. Die historisch gewachsene Kulturlandschaft ist maglichst zu erhalten.

Abwagung

Durch die bestehenden stdlich liegenden Industrie- und Gewerbeflachen, die Wohnsiedlungsflachen und Aussied-
lerhdfe im raumlichen Nahbereich sowie durch die westlich des Planbereichs verlaufenden Bahntrassen sind bereits
negative Einflisse mit Beeintrachtigungen fir die freie Landschaft und deren Erholungswert verbunden. Land-
schaftlich und 6kologisch hochwertige Strukturen und Elemente, die eine hohe Erholungsfunktion aufweisen, sind
im Planbereich bzw. im rdumlichen Umfeld nicht vorhanden. Die Erlebniswirksamkeit fir Natur und Landschaft ist
aufgrund der anthropogenen Vorbelastungen bereits deutlich eingeschrankt. Aufgrund der Belastung durch den an-
grenzenden Bahnverkehr weist der Planbereich und dessen Umfeld zudem keine besondere Bedeutung und Eignung
fur eine ruhige Erholung auf. In der Gesamtbeurteilung stellen das Plangebiet und seine raumliche Umgebung auf-
grund der raumlichen Ausstattung keinen wertvollen Bereich fir das Natur- und Landschafserleben dar.

Der Stadt Lauda-Kénigshofen ist allerdings bewusst, dass der Tourismus im betroffenen Raum eine nicht unbedeu-
tende Rolle spielt. Fur den Freizeitwert hat der dstlich des Planbereichs verlaufende Radweg ,Liebliches Taubertal”
eine hohe Bedeutung. Der Radweg gehdrt zu den schonsten in ganz Deutschland.

Vor diesem Hintergrund soll die Raumwirkung des kiinftigen Gewerbegebiets entsprechend den stadtebaulichen
Zielvorstellungen mit einer maBvollen Einschrankung der baulichen Hohen reduziert werden. Des Weiteren sollen
grinordnerische MaBnahmen zur Ein- und Durchgriinung des Planbereichs zur Aufwertung des Landschaftsbildes
und zu einem nattrlichen Ubergang zur freien Landschaft beitragen, so dass der vorhandene Erholungswert sowie
die Funktion und Qualitat der landschaftsbezogenen Erholung nicht verschlechtert wird.

Die Stadt Lauda-Kénigshofen ist bei kleinraumiger Betrachtung der Auffassung, dass die bereits eingeschrankte Er-
holungsfunktion bei einer maBvollen Bebauung und bei Umsetzung der grinordnerischen MaBnahmen nur geringfi-
gig beeintrachtigt wird.

I-4.2.4 Trasse fir Ferngasleitung - Vorranggebiet (PS 4.2.2.3)

Allgemein
In der Legende der Raumnutzungskarte werden Trassen fur Ferngasleitungen als Vorranggebiete dargestellt.

Ein Vorranggebiet ist fir eine bestimmte raumbedeutsame Funktion oder Nutzung vorgesehen und hat den Charak-
ter eines Ziels der Raumordnung im Sinne von § 3 Abs. TNr. 2 ROG; es ist damit endgultig abgewogen und lasst keinen
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diesbezlglichen Entscheidungsspielraum zu. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in diesem Gebiet ausge-
schlossen, soweit diese mit der vorrangigen Funktion, Nutzung oder den Zielen der Raumordnung nicht vereinbar
sind.

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass es sich bei dieser Leitung um die Ferngasleitungstrasse gemaB RNK han-
delt. Durch die Lage im &ffentlichen Bereich innerhalb des StraBengrundsticks, allerdings auBerhalb des Planbe-
reichs, werden die raumordnerischen Zielsetzungen nicht beeintrachtigt.
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Bild I-9:Bestandsplan Trasse Gashochdruckleitung - Quelle: Stadtwerk Tauberkranken
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Bild I-10: Bestandsplan Trasse Gashochdruckleitung - Quelle: Stadtwerk Tauberkranken
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I-6. LANDWIRTSCHAFT

I-6.1  VORHANDENE NUTZUNG

Im Geltungsbereich des Plangebiets liegen (berwiegend landwirtschaftlich genutzte Flachen. Im schmaleren sidli-
chen Teil werden die Flachen nicht mehr landwirtschaftlich genutzt; diese Flachen stellen intensiv genutzte Grinfla-
chen dar.

Im mittleren und nordlichen Teil des Plangebiets herrschen intensiv genutzte Wiesenflachen vor. Die Flachen des
mittleren Teils werden teilweise als Weide bewirtschaftet. Im nordlichen Teil sind noch Ackerflachen neben den Wie-
sen vorhanden.

Bild I-11: mittlerer Gebietsteil - Blick in Richtung Osten Bild I-12: Nordlicher Gebietsteil, links PfarrstraBe bzw. Radweg
Wirtschaftsweq / rechts: Fa. Lauda Dr. R. Wobser Umspannstation in der Nordostecke

I-6.2  LANDWIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG

I-5.2.1 Allgemein

Die Gelandemorphologie der landwirtschaftlichen Flachen innerhalb des Geltungsbereiches kann als relativ glatt be-
zeichnet werden. Die sehr schwach bis mittel geneigte Flache weist eine Gelandeausrichtung tendenziell in Richtung
Osten auf. Die im Geltungsbereich liegenden Flachen weisen eine gute Bodengiite mit Ackerzahlen im Bereich 73 bis
74 auf. Die Standort- und Bewirtschaftungsbedingungen sind ebenfalls als gut zu bewerten.

[-6.2.2 Flurbilanz

Die Flurbilanz weist eine Differenzierung nach 5 Wertstufen auf:
1. Varrangflur 2. Vorbehaltsflur | 3. Vorbehaltsflur Il 4, Grenzflur 5. Untergrenzflur

Die landwirtschaftlichen Vorrang- und Vorbehaltsfluren bilden die 6konomische und strukturelle Grundlage einer
nachhaltigen Landwirtschaft. Ihr Schutz und ihre Erhaltung ist Voraussetzung fir eine nachhaltige und regionale
Erzeugung von Lebensmitteln in ausreichendem Umfang. Sie bilden die unverzichtbare Produktionsgrundlage zu-
kunftsfahiger landwirtschaftlicher Betriebe.

Die im Planbereich liegenden landwirtschaftlichen Flachen werden entsprechend der Flurbilanzkarte 2022 Main-Tau-
ber-Kreis (siehe Bild |-13) der Wertstufe ,Vorbehaltsflur I” zugeordnet.

Die ,Vorbehaltsflur I” umfasst landbauwiirdige Flachen (gute Béden) und Flachen, die wegen ihrer 6konomischen
Standortsgunst fir den Landbau wichtig und deshalb der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten sind.
Fremdnutzungen sollen ausgeschlossen bleiben.

Die betroffenen Agrarflachen unterliegen zum gréBten Teil der Weide- und Wiesenwirtschaft; partiell wird der nord-
liche Gebietsteil ackerbaulich genutzt. Fir die landwirtschaftliche Nutzung sind sie attraktiv, da sie aufgrund der
guten Qualitat des Bodens eine 6konomisch effiziente Nutzung ermaéglichen. Aufgrund ihrer GroBe, ihres Zuschnitts
und ihrer Lage lassen sich die Ackerflachen mit landwirtschaftlichen GroBgeraten gut anfahren, was sich positiv auf
die Produktionskosten auswirkt.
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Wertstufe
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Bild I-13:  Kartenauszug Flurbilanz 2022 Main-Tauber-Kreis - Quelle: LEL Schwabisch Gmuind

Die im Planbereich liegenden landwirtschaftlichen Flachen werden entsprechend der Flurbilanzkarte 2022 Main-Tau-
ber-Kreis (siehe Bild I-13) der Wertstufe ,Vorbehaltsflur I zugeordnet.

Die ,Vorbehaltsflur I umfasst landbauwiirdige Flachen (gute Boden) und Flachen, die wegen ihrer 6konomischen
Standortsgunst fiir den Landbau wichtig und deshalb der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten sind.
Fremdnutzungen sollen ausgeschlossen bleiben.

Die betroffenen Agrarflachen unterliegen zum gréBten Teil der Weide- und Wiesenwirtschaft; partiell wird der nord-
liche Gebietsteil ackerbaulich genutzt. Fir die landwirtschaftliche Nutzung sind sie attraktiv, da sie aufgrund der
guten Qualitat des Bodens eine 6konomisch effiziente Nutzung ermaéglichen. Aufgrund ihrer GroBe, ihres Zuschnitts
und ihrer Lage lassen sich die Ackerflachen mit landwirtschaftlichen GroBgeraten gut anfahren, was sich positiv auf
die Produktionskosten auswirkt.

I-5.3  GEFAHRDUNG DER AGRARSTRUKTUR

Auf dem Gesamtgemarkungsgebiet der Stadt Lauda-Kénigshofen mit einer Gesamtgemarkungsflache von 9.444 ha
sind ca. 5.287 ha landwirtschaftliche Flachen vorhanden (Stand 2020, siehe Bild |-14). Dies entspricht einem prozen-
tualen Flachenanteil von etwa 56 %. Eine allgemeine Gefahrdung oder sonstige Beeintrachtigung der Agrarstruktur
durch das vorliegende Vorhaben ist nicht zu beflrchten, weil lediglich ca. 2,1 ha d.h. rund 0,04% der gesamten Land-
wirtschaftsflache von Lauda-Kdnigshofen betroffen ist. Dieser sehr geringe Anteil kann zu keiner nennenswerten
Veranderung oder gar Gefahrdung der agrarstrukturellen Situation in Lauda-Kénigshofen fihren.

Bild I-14: Flachennutzung von Lauda-Kénigshofen - Quelle: Regionalverband Heilbronn-Franken 2020

Im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit gemaB § 3 Abs. 1bzw. Abs. 2 BauGB wurde keine Bedenken durch die
ansassigen landwirtschaftlichen Betriebe oder durch Pachter der landwirtschaftlichen Flachen geduBert. Auch im
Rahmen des Grunderwerbs wurden keine Beflirchtungen im Hinblick auf die Entwicklungsfahigkeit einzelner Be-
triebe dargelegt.

In Anbetracht dieser Tatsachen geht die Stadt Lauda-Konigshofen daher davon aus, dass keine Gefahrdungen der
Agrarstrukturen durch die vorliegende Planung erzeugt werden.
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I-6.4  BEEINFLUSSUNG UND AUSWIRKUNGEN DER LANDWIRTSCHAFT

I-5.4.1 Beeinflussung der im Umfeld liegenden landwirtschaftlichen Fldchen

Fur die direkt an die MaBnahmenflache angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen werden sich voraussichtlich
keine relevanten Veranderungen der Bewirtschaftungsbedingungen ergeben.

Negative Einflussfaktoren wie Beschattungen durch die neu entstehenden Gebaudestrukturen sind aufgrund der
Gebaudehohenrequlierung als marginal zu bewerten. Lediglich im Winter bei tief stehender Sonne kdnnen vereinzelt
Verschattungen im Grenzbereich zu den landwirtschaftlichen Flachen auftreten; allerdings sind diese in dieser Jah-
reszeit nicht von Belang.

I-5.4.2  Auswirkungen der Landwirtschaft auf das Umfeld

Der Planbereich grenzt im Norden und im Westen an landwirtschaftlich genutzte Flachen. Durch das landwirtschaft-
lich gepragte Umfeld ist mit Larm-, Staub- und Geruchsbeldstigung zu rechnen, die allerdings nur an einigen Tagen
im Jahr auftreten. Aufgrund der beabsichtigten gewerblichen Nutzung sind keine negativen Einwirkungen zu erwar-
ten.

I-5.5  LANDESPLANERISCHE ZIELSETZUNG / ABWAGUNG

Der Landesentwicklungsplan (LEP) 2002 Baden-Wrttemberg gibt in Ziff. 2.4.3.5 das Ziel vor, die Landwirtschaft als
leistungsfahigen Wirtschaftszweig so fortzuentwickeln, dass sie fur den Wettbewerb gestarkt wird und ihre Funkti-
onen flr die Ernahrungs- und Rohstoffsicherung erfullen kann.

Dabei sollen die fir eine wettbewerbsfahige Landwirtschaft erforderlichen groBflachigen Freirdume planerisch ge-
sichert werden, um die Landwirtschaft als leistungsfahigen Wirtschaftszweig zu erhalten. Landwirtschaftlich gut
geeignete Boden sind nach der Begriindung des LEP 2002 als zentrale Produktionsgrundlagen zu schitzen. Das fest-
gelegte Ziel zeigt, dass der Landwirtschaft gerade in den Bereichen des Landlichen Raums im engeren Sinne eine
groBe Bedeutung beigemessen wird und die Landwirtschaft daher fortzuentwickeln ist.

Aus diesem allgemein gehaltenen Ziel ergibt sich aber nicht, dass landwirtschaftliche Flachen keiner anderen Nut-
zung zugefthrt werden durfen. Konnten landwirtschaftlich genutzte Flachen keiner anderen Nutzung zugefihrt wer-
den, so ware die stadtebauliche Entwicklung der Kommunen komplett auf den Innenbereich beschrankt. Die Inan-
spruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flachen kann daher nicht automatisch einen VerstoB gegen das in
Ziff. 2.4.3.5 des LEP 2002 enthaltene Ziel darstellen.

Der Stadt Lauda-Kanigshofen ist bewusst, dass hier konkurrierende Belange aufeinandertreffen, zum einen die Be-
lange der Landwirtschaft mit den guten Bodenwerten, zum anderen die gewerblichen Belange in Lauda mit der An-
forderung die wirtschaftliche Entwicklung eines ortsansassigen Unternehmens zu unterstitzen und somit den Un-
ternehmensstandort sichern und weiterzuentwickeln. Die Abwanderung des Unternehmens an einen anderen Stand-
ort soll dadurch verhindert und somit der Unternehmensstandort mit seinen Arbeitsplatzen gesichert werden.

Die Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Flachen wird als stadtebaulich sinnvoll erachtet, da
% der groBte Teil aller landwirtschaftlichen Flachen auf der Gesamtgemarkung Lauda-Kénigshofen eine gute Bo-
denqualitat mit der Ausweisung als Varrang- oder Vorbehaltsflurflur besitzen (folglich ergibt sich fiir den Plan-
bereich kein Alleinstellungsmerkmal),
# eine Gefahrdung der agrarstrukturellen Situation in Lauda-Kénigshofen oder eines landwirtschaftlichen Be-
triebs durch das Vorhaben nicht begrindet wird,
das Plangebiet in keinem schutzwlrdigen Bereich oder in einem regionalplanerischen Vorranggebiet liegt,
eine auBere verkehrstechnische ErschlieBung fiir den Planbereich aufgrund der Lage nicht erforderlich ist,
die ErschlieBung des Standortes aufgrund der vorhandenen Ver- und Entsorgungsanlagen in den Randlagen des
Plangebiets relativ einfach maglich ist,
£ durch die Erweiterung des Unternehmensstandort eine groBere Flachenausweisung fir eine fiktiv angenom-
mene Komplettverlagerung des Unternehmens an eine andere Stelle im AuBenbereich und somit groBere Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Flache vermieden werden.

= & &
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I-6.  ANDERUNG FLACHENNUTZUNGSPLAN 2010PLUS

I-6.1  ALLGEMEIN

Aufgabe des Flachennutzungsplanes 2010plus und dessen erforderlich werdender Anderungen ist es, die baulichen
und sonstigen Nutzungen der Grundstlcke auf der Gemarkung Lauda-Kénigshofen vorzubereiten und zu leiten.
Hierzu ist der Flachennutzungsplan immer aus den ubergeordneten Planungen zu entwickeln. Er soll eine geordnete
stadtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung ge-
wahrleisten und die natlrlichen Lebensgrundlagen schiitzen und entwickeln. Zu berucksichtigen sind dabei die Be-
dirfnisse des Einzelnen sowie der Allgemeinheit, die Belange der Landschaft, des Umweltschutzes, der Wirtschaft
und der Land- und Forstwirtschaft.

I-6.2  RECHTSKRAFTIGER FLACHENNUTZUNGSPLAN 2010PLUS

Der aktuelle Flachennutzungsplan der Stadt Lauda-Kénigshofen tragt die Bezeichnung FNP 2010plus und ist seit
27.01.2012 rechtskraftig.

1-6.3  JETZIGE UND KUNFTIGE DARSTELLUNG IM FLACHENNUTZUNGSPLAN

Der Planbereich der gewerblichen Erweiterungsflache ,Lauda-Nord” in Lauda ist im rechtskraftigen Flachennut-
zungsplan der Stadt Lauda-Kénigshofen vollumfanglich im AuBenbereich als landwirtschaftliche Flache dargestellt.

Aufgrund der Darstellungen im Flachennutzungsplan entspricht die beabsichtigte gewerbliche Nutzung nicht den
Darstellungen des rechtskraftigen Flachennutzungsplanes, d.h. ein Bebauungsplan kann somit in seiner Gesamtheit
nicht nach § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flachennutzungsplan entwickelt werden. Die Darstellung ist folglich zu andern
und der kiinftig beabsichtigten Nutzung als Gewerbliche Bauflache (G) nach § 1 Abs. 1Nr. 3 BauNVQO anzupassen.
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Bild I-15:  Auszug aus dem rechtskraftigen Flachennutzungsplan mit Darstellung des Planbereichs

In der Planzeichnung zur FNP-Anderung wird die vorhandene Umspannstation in der Nordostecke mit dem entspre-
chenden Symbol der Planzeichenverordnung gekennzeichnet. Auf Ebene des Bebauungsplanes ist der kinftige
Grundstickszuschnitt fir die Umspannstation mit dem zustandigen Versorger abzustimmen.

Das Plangebiet soll entsprechend der benachbarten Nutzung als gewerbliche Erweiterungsflachen fur das Unterneh-
men Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co.KG zur Verfiigung stehen.

Im Anderungsbereich ist daher lediglich eine gewerbliche Nutzung gemaB § 8 Abs.1Nr. 1und Nr. 2 BauNVO vorgese-
hen. Tankstellen und Anlagen fiir sportliche Zwecke sowie groBflachiger Einzelhandel ist im Anderungsbereich nicht
geplant.
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[-6.4  NOTWENDIGKEIT DER PLANUNG
[-6.4.1 Bauflachenbedarf

Das bestehende Gewerbegebiet ,Lauda Nord” als eines der Gewerbeschwerpunkte von Lauda-Kdnigshofen ist kom-
plett bebaut. Das Gewerbegebiet verfligt Gber eine gut ausgebaute Infrastruktur und ist nahezu ohne Miteinbezie-
hung von WohnstraBen in der Stadtlage an das tberregionale Verkehrssystem angebunden. Diese optimalen Stand-
ortfaktoren machen letztendlich das Gewerbegebiet ,Lauda Nord” fir das dort alt eingesessene Unternehmen Lauda
Or. R. Wobser GmbH & Co.KG zu einem attraktiven Standort. GroBere Erweiterungsvorhaben sind allerdings aufgrund
der vorhandenen sehr dichten Bebauung auf den firmeneigenen Grundsticksflachen nicht mehr méglich.

Der Stadt Lauda-Konigshofen ist es bewusst, dass im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung die Flachenin-
anspruchnahme flr neue Baugebiete im AuBenbereich auf ein Minimum begrenzt werden muss. Grundlage fur die
kommunale Bestandspflege vorhandener Unternehmen ist es allerdings auch, eine Maglichkeit fir eine gewerbliche
Erweiterung im raumlichen Zusammenhang ihres bereits bestehenden Firmenstandorts zu schaffen; so konnen
kunftig wirtschaftlich und raumlich tragfahige Entwicklungsperspektiven geboten werden; der Firmenstandort im
Gewerbegebiet ,Lauda-Nord” kann dadurch gesichert und weiterentwickelt werden. Mit der Bereitstellung der not-
wendigen gewerblichen Erweiterungsflachen konnen die Bauabsichten des alteingesessenen Unternehmens direkt
am Standort realisiert werden. Eine Verlagerung des kompletten Unternehmens an einen neuen Standort auf der
.grinen Wiese” im AuBenbereich kann somit vermieden werden.

Der flachenméaBige Bedarf ergibt sich aus der konkreten Planungsabsicht des bereits am Standort ansassigen Un-
ternehmens und nicht aus einer Bedarfsabschatzung der Stadt Lauda-Kénigshofen. Folglich ist es Intention der
Stadt Lauda-Konigshofen, das Gewerbegebiet ,Lauda-Nord” zu erweitern und die westlich und nordlich liegenden
AuBenbereichsflachen baurechtlich als gewerbliche Bauflachen auszuweisen. Mit der weiteren Bereitstellung einer
2.1 ha umfassenden Gewerbeflache kénnen die geplanten Erweiterungsabsichten des Unternehmens kurz- und mit-
telfristig realisiert werden.

[-6.4.2 Verzicht/ Riicknahme von bereits ausgewiesenen Gewerbefldchen

Durch die Neuausweisung der gewerblichen Bauflache erfolgt eine Inanspruchnahme einer bisher im Flachennut-
zungsplan nicht fir die gewerbliche Bebauung vorgesehenen Flache. Das Regierungsprasidium Stuttgart ist der Auf-
fassung, dass im Stadtgebiet von Lauda-Kénigshofen kein grundséatzlicher Bedarf an zusatzlichen Gewerbeflachen
besteht undim Gegenzug an anderer sinnvoller Stelle im Stadtgebiet von Lauda-Konigshofen auf eine Gewerbeflache
verzichtet werden kann.

Kommunale Zielsetzung:

Generell ist die Ausweisung der Erweiterungsflache nérdlich des Gewerbegebiets ,Lauda-Nord” dadurch begriindet,
dass diese ausschlieBlich der Entwicklung und Sicherung des stdlich an den Planbereich angrenzenden Unterneh-
mensstandorts der Firma Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co.KG dient. Die Abwanderung des Unternehmens an einen
anderen Standort soll dadurch verhindert und somit der Firmenstandort mit seinen Arbeitsplatzen gesichert werden.

Abwagqung:

Generell bilden Gewerbegebiete das Riickgrat der kommunalen Wirtschaft. Flr den Wirtschaftsstandort Lauda-Ko-
nigshofen ist es daher von groBer Bedeutung und erklartes stadtebauliches Ziel, Flachen fur die Erweiterung von
dort ansassigen Bestandsunternehmen und fur die Neuansiedlung von Firmen kurzfristig anbieten zu konnen.

AuBerdem will die Stadt Lauda-Kénigshofen den Unternehmen auch eine gewisse Auswahlmoglichkeit fir unter-
schiedliche Branchen bieten kdnnen. Das Gewerbegebiet ,Wallerspfad” in Kdnigshofen, zum Beispiel, besitzt be-
stimmte Qualitatsmerkmale, die die Stadt Lauda-Kénigshofen nur bestimmten Branchen zur Verfligung stellen will:
flexible FlachengroBe, direkte Anbindung an die BundesstraBe B290, exponierte Lage vor den Toren von Kénigs-
hofen.

Das Angebot an geeigneten, noch besetzbaren Gewerbeflachen mit unterschiedlichen Qualitatsmerkmalen muss da-
her splrbar Gber der Nachfrage liegen, die sich rein rechnerisch ergibt. Nur so lasst sich vermeiden, dass es relativ
schnell wieder zu Engpassen bei Gewerbeflachen mit bestimmten Qualitatsmerkmalen kommt. Gerade mit Blick auf
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den rasanten wirtschaftlichen Wandel konnen Unternehmen aber nicht so lange warten. Im Gegenteil: Investitions-
entscheidungen mussen schnell umgesetzt werden. Das bedeutet, dass eine Bevorratung an geeigneten Flachen
seitens der Kommunen stattfinden muss. Ausgewiesene Gewerbeflachen mussen in ausreichendem Umfang vor-
handen sein.

Die zuklnftige Entwicklung der Wirtschaft in Lauda-Kénigshofen hangt entscheidend davon ab, dass die Quantitat
und Qualitat der vorgehaltenen Gewerbeflachen denjenigen in den konkurrierenden Wirtschaftsraumen mindestens
gleichwertig sind. Diese Ansiedlungsstrategie wird umso erfolgreicher sein, je vielfaltiger das Angebot an geeigneten
Flachen hinsichtlich Lage, GroBenzuschnitt, Verkehrsanbindung etc. ist und je groBer damit die Auswahimaglichkei-
ten fur die ansiedlungswilligen Betriebe sind.

Die Verfugbarkeit von gewerblichen Flachenpotentialen im rechtswirksamen Flachennutzungsplan stellt somit eine
elementare Voraussetzung fir eine stabile Entwicklungsfahigkeit der Wirtschaft und des Gewerbes am Standort
Lauda-Konigshofen dar.

Der Verzicht bzw. die Ricknahme von Gewerbeflachen an anderer Stelle im Stadtgebiet ist vor diesem Hintergrund,
aber auch vor dem Hintergrund diverser Nachfragen als stadtebaulich nicht zielfihrend zu bewerten.

I-6.5  STANDORTALTERNATIVEN

Die gewerbliche Weiterentwicklung und die Starkung des Wirtschaftsstandortes sind das Ziel der Stadt Lauda-Ko-
nigshofen. Die Stadt férdert und unterstitzt daher schon seit Jahrzehnten erfolgreich die wirtschaftliche Entwick-
lung in Lauda-Kdénigshofen. Um fur die Wirtschaft auch kunftig tragfahige raumliche Entwicklungsperspektiven bie-
ten zu kénnen, sollen Entwicklungsmaglichkeiten durch ein differenziertes Flachenangebot sowohl fir neue als auch
fur bestehende gewerbliche Strukturen geschaffen werden.

Grundlage fir die Bestandspflege vorhandener Unternehmen ist die Maglichkeit einer gewerblichen Erweiterung im
raumlichen Zusammenhang bereits bestehender Standorte.

Vor diesem Hintergrund wurden die im Westen und Norden angrenzenden Flachen des Unternehmensstandortes
Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co.KG fiir eine gewerbliche Erweiterung gezielt angestrebt. Anderweitige Planungs-
maglichkeitenim Raum Lauda-Konigshofen kammen fir das Unternehmen nicht in Betracht. Um das Abwandern des
Unternehmens zu verhindern, besteht seitens der Stadt dringender Handlungsbedarf, die Erweiterungsflache als ge-
werbliches Entwicklungspotenzial fir das ortsansassige Unternehmen zu aktivieren.

I-6.6  ZIELE DER PLANUNG

Stadte und Gemeinden haben die Bauleitplane aufzustellen, zu andern oder fortzuschreiben, sobald und soweit es
fur die stadtebauliche Entwicklung erforderlich ist.

Ziel der Flachennutzungsplananderung ist die Bereitstellung von gewerblichen Erweiterungsflachen fur die ortsan-
sassige Firma Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co.KG.

Folgende weitere Ziele werden flr die Bauleitplanung formuliert:
# Schaffung der Rechtsgrundlagen fiir die Umstrukturierung des Gebietes; Realisierung der planungs- und bau-
rechtlichen Voraussetzungen fur die Schaffung von Gewerbeflachen;
# Entwicklung des Planbereiches zu einem Gebiet mit attraktivem Erscheinungsbild in der Randlage von Lauda
bzw. im Ubergang zur freien Landschaft;
# Umsetzung von grinordnerischen MaBnahmen zur Ein- und Durchgriinung, wodurch die Beeintrachtigungen
des Landschaftsbildes minimiert werden soll;
# Anpassung der technischen Infrastruktur (Ver- und Entsorgung);
Minimierung der Neuversiegelung auf das unabdingbar notwendige MaB;
Bereitstellung der notwendigen Flachen fur die erforderlichen AusgleichsmaBnahmen.

&= &
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I-6.7  AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG
Wirtschaft
Die Ausweisung der gewerblichen Erweiterungsflache tragt zur Sicherung des Unternehmensstandortes bei.

Der Standort in Lauda ist der Hauptsitz der Firma Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co.KG, die sich in den letzten nahezu
70 Jahren zum Weltmarktfuhrer fir Temperiergerate und -anlagen entwickelt hat. Mit dem zukunftsweisenden Stra-
tegieprojekt Drive250 stellt die Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG die Weichen fiir die Zukunft und sendet ein
starkes Signal an die Region. Das Familienunternehmen setzt sich mit neuer Struktur, zukunftsorientierten Investi-
tionen und bereits angelaufenen Prozessoptimierungen ambitionierte Wachstumsziele. An der Hauptniederlassung
in Lauda-Konigshofen und an weiteren internationalen Standorten sollen dazu neue Mitarbeitende eingestellt und
eine Vielzahl von Stellen geschaffen werden.

Landwirtschaft

Durch die Ausweisung der gewerblichen Bauflache gehen landwirtschaftliche Flachen verloren. Wie bereits darge-
stellt bedingt der Verlust landwirtschaftlicher Flachen keine Gefahrdung der agrarstrukturellen Situation in Lauda-
Konigshofen.

Mit der gewerblichen Umnutzung entfallt der Pestizideinsatz auf den landwirtschaftlichen Flachen.

Zur Info:  Generell ist die Landwirtschaft einer der Hauptverursacher fiir schddliche Bodeneintrdge. Folglich ist von ei-
ner Belastung bzw. Vorbelastung der Béden bedingt durch die intensive Landwirtschaft auszugehen.

Dazu passend verdffentlichte das Umweltbundesamt (UBA)jingst einen aufriittelnden Hintergrundbericht zur
Landwirtschaft in Deutschland - und deren Folgen fir die Baden. Der Tenor: Stickstoff, Phosphor, Schwer-
metalle - unsere Landwirte holen zwar das Mdgliche aus den Béden heraus. Aber sie tun es nicht nachhaltig.
Der ibermdBige Einsatz von Mineraldingern, Gille und Pestiziden macht die Baden auf Dauer krank. Und
schddigt auch das Grundwasser, das Klima und die Artenvielfalt auf den Feldern. Beispiel Stickstoff: Die Land-
wirtschaft ist bei weitem gréBte Quelle von Stickstoff in der Umwelt. Und jedes Jahr werden pro Hektar durch-
schnittlich 97 Kilogramm mehr auf die Acker gebracht als die Pflanzen aufnehmen kénnen.

Orts- und Landschaftsbild

Anthropogene Vorbelastungen sind durch angrenzende Gewerbeflachen und Siedlungsbereiche im raumlichen Um-
feld sowie durch bestehende StraBen und Bahnlinien bereits vorhanden. Der bereits anthropogen vorbelastete Land-
schaftsteil wird sich mit der Neubebauung weiter verandern. Diese stadtebaulichen Veranderungen sind der Stadt
Lauda-Kdnigshofen bewusst. Auf Ebene des Bebauungsplans ist allerdings mit griinordnerischen MaBnahmen und
Festsetzungen zur baulichen Hohenentwicklung sicherzustellen, dass eine vertragliche Entwicklung im Hinblick auf
das Orts- und Landschaftsbild erfolgt.

Umwelt- und Natur

Die kunftige Bebauung bewirkt eine potenzielle Erhéhung der Flacheninanspruchnahme und somit eine potenzielle
Erhéhung der der Bodenversiegelung. Der hohere Versiegelungsgrad wirkt sich zudem negativ auf die Grundwasser-
neubildungsrate sowie auf das Kleinklima aus.

Verkehr

Mit der Realisierung der Planung ist von einer Zunahme des Zielverkehrs zum Plangebiet auszugehen; die Zunahme
wird allerdings als marginal abgeschatzt.

Die OrtsstraBen in der Ostlichen Randlage von Lauda bis zum Ubergeordneten Verkehrssystem besitzen ausrei-
chende Kapazitaten fur die Aufnahme des értlichen und tberdrtlichen Zielverkehrs.

I-6.8  ERSCHLIESSUNG

|-6.8.1 VerkehrserschlieBung

Uber die vorhandenen OrtsstraBen ist der Standort an das {ibergeordnet Verkehrssystem angebunden. Neue ver-
kehrstechnische ErschlieBungsmaBnahmen werden durch die gewerbliche Erweiterung nicht erforderlich.
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|-6.8.2 Entwésserung

In der PfarrstraBe angrenzend an das Firmengrundstiick der Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co.KG ist ein Mischwas-
serkanal vorhanden, der das Abwasser im Freispiegel Uber das weiterfihrende Kanalsystem in Richtung Klaranlage
ableitet. Die Entwéasserung der gewerblichen Erweiterungsflache soll mit Anschluss an dieses Kanalsystem erfolgen.

In der Erweiterungsflache soll eine nachhaltige und naturnahe Entwasserung etabliert werden, die Mdglichkeiten der
Verdunstung und Versickerung vorsieht.

Im Zuge der ErschlieBungsplanung ist eine entsprechende Fachplanung zur Entwasserung des Plangebiets zu er-
stellen und mit den zustandigen Fachbehdrden abzustimmen. Eine wasserrechtliche Genehmigung ist einzuholen.

|-6.8.3 Wasserversargung

Die in Lauda zur Verfugung stehende Trinkwassermenge reicht zur Versorgung des Planbereichs in quantitativer und
qualitativer Hinsicht aus. Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt mit Anschluss an das vorhandene angrenzende
Wasserversorgungsnetz und ist somit sichergestellt.

|-6.8.4 Loschwasserversorgung

Im Gewerbegebiet ,Lauda Nord” ist nach Aussage der Stadtwerke Lauda-Kdnigshofen der Léschwasserbedarf als
Grundschutz Uber das 6ffentliche Wasserversorgungsnetz gewahrleistet. Generell wird der private Objektschutz in
Abhangigkeit von den aobjektspezifischen brandschutztechnischen KenngréBen ermittelt. Wenn die erforderliche
Ldschwasserrate fur den privaten Objektschutz héher ist als die Ldschwasserrate aus dem Grundschutz, ist die Dif-
ferenz vom Objektbetreiber (Bauherr) iber eine zuséatzliche private Loschwasservorhaltung abzudecken.

Vorgaben zur Ldschwasserversorgung:

# Zur Sicherstellung der Léschwasserversorgung ist eine Wassermenge von mind. 192 m*/h iber mind. 2 Stunden
erforderlich (§ 3 Abs. 1.3 Feuerwehrgesetz Baden-Wirttemberg, § 2 Abs. 5 LBOAVO i. V. m. Arbeitsblatt W 405
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.).

# Die Versorgungsleitungen sind sofern maglich als Ringleitungssystem auszufiihren. Der Druck in den Leitungen
muss bei Entnahme mind. 1,5 bar betragen. In einem Abstand von max. 100 m sind Wasserentnahmestellen
(Hydranten) anzuordnen und gut sichtbar zu beschildern.

# Die Loschwasserversorgung fir den ersten Loschangriff zur Brandbekampfung und zur Menschenrettung muss
in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundsticks von der éffentlichen Verkehrsflache
aus sichergestellt sein.

[-6.8.5 Telekommunikationslinien

GemaR der Stellungnahme der Telekom vom 08.05.2024 befinden sich im Geltungsbereich Telekommunikationsli-
nien innerhalb der Grundsticke FI.St.Nrn. 3799 und 3846 zur Versorgung der angrenzenden GrundstUcke.

Eventuell erforderliche Lageanderungen und Erganzungen dieser Telekommunikationslinien werden im Rahmen der
verbindlichen Bauleitplanung und der ErschlieBungsplanung festgelegt.

|-6.8.6 Stromversorgung

GemaR der Stellungnahme der Netze BW vom 08.05.2024 befinden sich Mittelspannungsleitungen und -anlagen in
der Nordostecke des Planbereichs. Ostlich angrenzend an den Planbereich verlaufen Mittelspannungsversorgungs-
leitungen in der OrtstraBe ,/m weiBen Bild” bzw. in der PfarrstraBe.

Die Stromversorgung des Planbereichs wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung und der ErschlieBungspla-
nung abgestimmt.

|-6.8.7 Starkregenvorsorge

Die Stadt Lauda-Konigshofen lasst derzeit Hinweiskarten fir die Vorsorge von Starkregenereignissen fir das ge-
samte Stadtgebiet ausarbeiten. Die Hinweiskarten zeigen mégliche Uberflutungen nach auBergewshnlichen und ext-
remen Starkregenereignissen. Aufgrund erster Erkenntnisse wird im Planbereich von keiner nennenswerten Gefahr
ausgegangen. Eine detaillierte Risikobewertung und die Festlegung eventuell erforderlicher MaBnahmen erfolgt nach
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Vorliegen des vollstandigen Ergebnisses im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung und im Rahmen der Fachpla-
nung zur Entwasserung des Baugebiets.

Es wird schon darauf hingewiesen, dass im Zuge der Objektplanung zu prifen ist, ob Beeintrachtigungen des Ober-
flachenabflusses bei Starkregen durch Gelandeveranderungen entstehen und ob MaBnahmen zum Schutz erforder-
lich werden. Diese sollen darauf hinzielen, oberirdisch abflieBendes Regenwasser von den Gebauden fernzuhalten
bzw. die Gebaude vor Wasser abzuschirmen und das Eindringen tber tieferliegende Gebdudezugange, Kellertreppen,
Fenster und Lichtschachte 0.4. zu vermeiden.

I-6.9  EREICHBARKEIT UBER GPNV

Sowohl der Bahnhof Lauda als Eisenbahnknotenpunkt der Linien Wirzburg - Stuttgart und Wertheim - Crailsheim
als auch der Busbahnhof Lauda bieten direkte Verbindungen im 6ffentlichen Personennahverkehr. Hinzu kommt der
ICE-Knotenpunkt in Wirzburg, der in weniger als 30 Minuten schnell erreicht werden kann. Taglich weist der Bahnhof
in etwa 6.000 Pendler und Reisende auf.

Der attraktive OPNV in Lauda und die verkehrsgiinstige Lage direkt am Radweg ,Liebliches Taubertal” stellen bereits
fur viele Beschaftigte in Lauda eine klimafreundliche Alternative zum motorisierten Individualverkehr dar.

I-6.10 ARTENSCHUTZ

Im Rahmen der Bauleitplanung sind in der Regel die artenschutzrechtlichen Anforderungen abzuarbeiten, die sich
aus den europaischen Richtlinien sowie aus der nationalen Gesetzgebung ergeben.

Nach Beurteilung der Stadt Lauda-Kénigshofen handelt es sich bei der Erweiterungsflache um keinen artenschutz-
fachlich konflikttrachtigen Standort. Aufgrund der Ortsrandlage, der Strukturausstattung der Erweiterungsflache
und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung sind artenschutzrechtliche Konflikte in geringem Umfang zu erwar-
ten bzw. méglich (z.B. das Vorhandensein von Bodenbriitern). Es ist von einem geringen Betroffenheitsgrad auszu-
gehen; folglich besteht auf Ebene des Flachennutzungsplanes kein erkennbarer Erhebungsbedarf.

Die Stadt Lauda-Konigshofenist der Auffassung, dass unter Berlcksichtigung wenig aufwendiger Vermeidungs- und
MinderungsmaBnahmen sowie gegebenenfalls funktionserhaltender MaBnahmen (CEF) eine Beriihrung artenschutz-
rechtlicher Verbote verhinderbar ist. Die Durchfihrung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prifung soll daher
zeitnah zum Bebauungsplanverfahren durchgefiihrt werden.

I-6.11  GRUNORDNUNG

Das Erfordernis grinordnerischer Festsetzungen ergibt sich einerseits aus § 1a Abs. 3 BauGB, also den festzuset-
zenden Flachen und MaBnahmen zum Ausgleich planbedingter Eingriffe, andererseits aus den von der Gemeinde
verfolgten stadtebaulich freiraumplanerischen Zielen.

Folgende planerische Zielsetzungen zur Grinordnung sind auf Ebene des Bebauungsplanes zu beachten:

# Gestalterische Einbindung des Planbereiches in das Stadt- und Landschaftsbild durch angemessene Festset-
zungen und Bauvorschriften;

# Herstellung eines vertraglichen Ubergangs in die freie Landschaft;

# MaBnahmen zur Gewahrleistung einer Ein- und Durchgriinung des Gebietes im Sinne einer hohen Aufenthalts-
gualitat und zum klimatischen Ausgleich;

# MaBnahmen zur Erhéhung der Biodiversitat, d.h. Schaffung von partiellen Lebensraumen auf dem Baugrund-
stlck fur einheimische Pflanzen, Insekten und anderer Tiere;

# Gestalterische Vorschriften zu den unbebauten Flachen (Garten- und Freianlagen) nach 6kologischen Gesichts-
punkten;

£ MaBnahmen zum Ausgleich der zu erwartenden Beeintrachtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild;
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I-6.12  IMISSIONSSCHUTZ
[-6.12.1 Allgemein

Ein wesentliches Ziel des Umweltschutzes ist es, schadliche Emissionen mdglichst abzustellen oder auf ein vertrag-
liches MaB zu reduzieren, um so zum einen die Verschmutzung von Luft, Boden oder Gewéassern zu vermeiden und
zum anderen Menschen vor schadlichen Einwirkungen oder Belastungen (Immissionen) zu schiitzen.

Die Ausweisung von Gewerbegebieten hat haufig die Ansiedlung gerauschemittierender Nutzungen zur Folge. Im
Rahmen der Bauleitplanung ist zu prifen, ob die gewerbliche Erweiterungsflache im Hinblick auf die zu erwartenden
Gewerbe- und Verkehrslarmemissionen mit den umliegenden bestehenden Nutzungen, insbesondere mit der im
Westen des Plangebiets gelegenen Wohnnutzung, vertraglich ist.

Im Hinblick darauf, dass eine gerechte Abwagung die Kenntnis der entscheidungsrelevanten Tatsachen voraussetzt,
wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung auf der Grundlage eines konkreten Gebiets-Layout ein Immissi-
onsgutachten erstellt, in dem derartige Umwelteinwirkungen und deren Vertraglichkeit mit den Wohnnutzungen im
raumlichen Umfeld des Planbereichs geprift werden.

1-6.12.2 Gewerbelarm - Immissionseinwirkungen auf die Umgebung

Die gewerbliche Erweiterungsflache liegt im Ubergangsbereich zur freien Landschaft. Westlich und 8stlich des Plan-
bereichs sind im raumlichen Nahbereich bewohnte Aussiedlerhéfe vorhanden. In einem Abstand von >200 Meter be-
findet sich im Westen eine Siedlungsflache, die baurechtlich als Wohnbauflache ausgewiesen ist.

Auf Ebene des Bebauungsplanes sind die Einwirkungen der vom Plangebiet ausgehenden zu erwartenden Gewerbe-
und Verkehrslarmimmissionen auf diese Wohnbebauungen zu prifen. Gegebenenfalls sind notwendige Schall-
schutzmaBnahmen im Bebauungsplan festzusetzen.

Firma Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co.KG - Momentane Emissionsquellen

Der Standort der Firma Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co.KG kann als nahezu ,stiller” Gewerbestandort beurteilt wer-
den. Die gewerblichen Téatigkeiten finden ausschlieBlich in Gebauden statt, d.h. durch die Auslbung des Gewerbes
wird nahezu kein Larm erzeugt, vor dem die angrenzenden Wohnnutzungen zu schitzen sind. Lediglich durch den
Zu- und Abgangsverkehr der Angestellten und Kunden sowie durch den Lieferverkehr werden Verkehrsemissionen
verursacht.

Negative Auswirkungen oder Beeintrachtigungen durch Gewerbelarm auf die Wohnnutzungen im raumlichen Umfeld,
bedingt durch die momentanen gewerblichen Tatigkeiten der Firma Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co.KG, sind der
Stadtverwaltung nicht bekannt.

Immissionswirksame flachenbezogene Schallleistungspegel

Sofern keine Vertraglichkeit hinsichtlich des Gerauschimmissionsschutzes besteht, ist es Intention der Stadt Lauda-
Konigshofen, immissionswirksame flachenbezogene Schallleistungspegel (IFSP) festzusetzen. Die Festsetzung hat
den Vorteil, dass Firmen, die sich auf Flachen mit festgesetzten IFSP ansiedeln, durch eine sinnvolle Anordnung der
Schallquellen auf dem Betriebsgelande hohere Emissionen haben kdnnen, ohne dass dies zu héheren Immissionen
an den schitzenswerten Nutzungen im Umfeld fihrt. Durch die IFSP-Festsetzungen diirfen die betrieblichen Ent-
wicklungsmaglichkeiten allerdings nicht eingeschrankt werden.

Die Einschrankungen durch Festsetzung der Schallleistungspegel kdnnen in aller Regel durch entsprechende Be-
triebsplanungen im Rahmen der ,architektonischen Selbsthilfe” ausgeglichen werden. Im Hinblick auf die immissi-
onsschutzrechtliche Schutzbedurftigkeit der Siedlungsbereiche und Aussiedlerhéfe nérdlich und westlich der ge-
werblichen Erweiterungsflache sollten die emittierenden Nutzungen (hier: Zu- und Abfahrten, Parkplatze, Anliefer-
bereiche, etc.) auf der Ostseite im nordlichen und mittleren Bereich des Plangebiets angelegt werden. Eine Larmab-
schirmung gegeniiber den angrenzenden Wohnnutzungen kénnte mit Gebauden und Hallen auf der Nord- und West-
seite des Planbereichs erfolgen.
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Larmschutzwand / -wall

Eine Reduzierung eventuell vorhandener Gerduscheinwirkungen kénnte auch mit einer La&rmschutzwand oder -wall
als aktive SchallschutzmaBnahme entlang der westlichen und nordlichen Gebietsgrenze erreicht werden.

Die Erweiterungsflache in Ortsrandlage sowie die angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen mit den verstreut lie-
genden Aussiedlerhofen pragen den siedlungsnahen Naturraum. Larmschutzwande stellen insbesondere angesichts
der flr einen wirksamen Schutz erforderlichen Héhen- und Langenausdehnung einen stérenden Fremdkoérper im
Stadtbild und im Ubergang zur freien Landschaft dar.

Die weitraumige Wirkung einer Larmschutzwand auf die freie Landschaft aber auch auf die Wohnstandorte und Sied-
lungsflachen beeintrachtigt sowohl die landschaftliche als auch die stadtebauliche Qualitat fir die Wohnstandorte
im raumlichen Umfeld. Alternativ ware ein Larmschutzwall mit landschaftsgerechter Eingriinung vorstellbar, der in
Verbindung mit einer Gehalzstruktur zu einer vertraglichen Raumgestaltung beitragen wirde.

Im Hinblick auf das Stadt- und Landschaftsbild sowie auf die Wohnbebauung im Nahbereich wird eine La&rmschutz-
wand mit erforderlichen Schutzhdhen von bis zu 5 Meter (und hoher - als Abschatzung) sowie mit einer Lange von
mehreren hundert Metern als stérenden Fremdkérper beurteilt; der Bau einer solchen baulichen Einrichtung wird
stadtebaulich in diesem Bereich als ungeeignet erachtet. Ein Larmschutzwall weist bei einer Hohe von 5 Meter eine
Basisbreite von nahezu 20 Metern auf; der Bau eines solchen Schutzbauwerks wird seitens der Stadtverwaltung im
Hinblick auf die Flacheninanspruchnahme, gerade im relativ schmalen stdlichen Teil der Erweiterungsflache, eben-
falls verworfen.

1-6.12.3 Immissionseinwirkungen auf den Planbereich

Sofern im Plangebiet schiitzenswerte Raume (z.B. Biiros) zugelassen werden, sind die Einwirkungen des Verkehrs
auf der ostlich des Planbereichs verlaufenden Bahnlinie auf Ebene des Bebauungsplanverfahren zu ermitteln und zu
bewerten. Im Rahmen derimmissionsschutzrechtlichen Betrachtung sollte abgewogen werden, inwieweit eventuelle
Uberschreitungen zumutbar sind. Des Weiteren ist zu ermitteln, ob und in welchem Umfang passive Schallschutz-
maBnahmen im Plangebiet im Bebauungsplan festgesetzt werden kdnnen.
Wahrend beim Verkehrslarm auf das Einhalten eines angemessenen Innenpegels abgestellt werden kann, ist dies
beim anlagenbezogenen Larm in der Regel nicht maglich.
Folgende passive SchallschutzmaBnahmen zur Gewahrleistung gesunder Arbeitsverhaltnisse sind auf Ebene des Be-
bauungsplanes im Rahmen des Immissionsschutzes zu Uberprifen:

# Einbau von Schallschutzfenstern;

# Erhéhung der Schallddmmung der Fassaden (AuBenbauteile);

% Optimierung der Grundrissgestaltung - schutzbedrftige Rdume auf der vom Verkehrslarm abgewandten Seite;

# Einbau von schallgeddmmten Liiftungseinrichtungen.

I-6.12.4 Gewerbebedingte Luftverunreinigungen

Fir den Schutz vor schadlichen Luftschadstoffen und damit verbundenen evtl. auftretenden Geruchsbelastigungen
gilt wie fir alle anderen Immissionsarten der Planungsgrundsatz des § 50 BImSchG, dass schadliche Auswirkungen
von Immissionen soweit wie maglich zu vermeiden sind. Luftverunreinigungen sind Veranderungen der naturlichen
Zusammensetzung der Luft, insbesondere durch Rauch, RuB, Staub, Gase, Aerosole und Dampfe. Oft sind Luftverun-
reinigungen mit Geruchsemissionen verbunden, die vor allem durch Luftverunreinigungen aus Chemieanlagen, Mi-
neraldlraffinerien, Lebensmittelfabriken, Intensivnutztierhaltungen und Abfallentsorgungseinrichtungen sowie aus
dem Kraftfahrzeugverkehr entstehen kdnnen.

Da es sich bei Luftschadstoff- und Geruchsimmissionen um Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG handelt,
besteht ein staatlicher Schutz vor diesen Immissionen, wenn diese nach Art, AusmaB oder Dauer geeignet sind, Ge-

fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen flr die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft hervorru-
fen(vgl. § 3 Abs. 1BImSchG).

Wie bereits beschrieben ist die Ausweisung der gewerblichen Bauflache mit der konkreten Erweiterungsabsicht des
angrenzenden Unternehmens verbunden. Die Stadt Lauda-Kénigshofen ist der Auffassung, dass wie bisher keine

M:\Projekte\164\164068 FNP-Anderung Lauda-Nord\03 BER\03 Endgiltige Fassung\164068-9FNPAnder-Lauda-Nord-Begriind-UB-2025-03-18.docx

ibu - Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen und Umwelttechnik mbH, Tauberbischofsheim 18.03.2025


http://www.anwalt24.de/lexikon/intensivnutztierhaltung
http://www.anwalt24.de/lexikon/abfallentsorgung
http://www.anwalt24.de/gesetze/bimschg
http://www.anwalt24.de/gesetze/bimschg/3

Stadt Lauda-Kdnigshofen Seite 22

Flachennutzungsplan 2010plus, 9. Anderung ,Erweiterung Gewerbegebiet Lauda Nord" (G)in Lauda Begriindung / Umweltbericht

Luftverunreinigungen und Geruchsbelastigungen in der unmittelbaren Nachbarschaft auftreten. GemaB der stadte-
baulichen Zielsetzung sind Gewerbebetriebe, die das Wohnen storen oder erheblich belastigen, an anderer Stelle im
Raum Lauda-Konigshofen vorgesehen.

AbschlieBend ist anzumerken, dass sich auf dem Gebiet der Bauleitplanung wegen deren ausschlieBlich stadtebau-
lichem Bezug nur verhaltnismaBig wenig Einsatzmdglichkeiten fur die Luftreinhaltung bieten. Im Gegensatz dazu
liegt bei der Immissionsart Larm der Einwirkungsbereich i.d.R. in einem begrenzten Gberschaubaren Raum, deren
Abwehr und Verminderung im Rahmen der Bauleitplanung durch vielfaltig anwendbare Instrumente ermdaglicht wird.

I-6.13 KLIMASCHUTZ

Klimaschutz und Klimaanpassung sind gemaB § 1a Abs. 5i. V. m. § 1Abs. b Satz 2 BauGB sowie aufgrund des Gesetzes
zur Forderung des Klimaschutzes in Baden-Wurttemberg vom 23.07.2013 in der Begriindung zu Bauleitplanen zu the-
matisieren. Das Klimaschutzgesetz Baden-Wirttemberg sieht beispielsweise klare Yorgaben fur die Reduzierung von
Treibhausgasen vor.
Fur die Stadte und Gemeinden sind die Erfordernisse zur Anpassung an geanderte oder sich noch andernde klimati-
sche Bedingungen genauso relevant wie diejenigen zum Klimaschutz. Dabei stehen vor allem die folgenden Wir-
kungsbereiche des Klimawandels im Blick:

# wachsende Hitzebelastungen.

# Zunahme von Extremniederschlagen.

#+ wachsende Trockenheit.
Im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung kénnen grundlegende Entscheidungen und Zielvorgaben zur Siedlungs-
struktur und zum Verkehrskonzept aber auch zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Energieeinsparung, zum
Umfang und zur Qualitat von Freiflachen (insbesondere wohnortnahes Griin) getroffen und viele andere Ziele (z.B.
Hochwasserschutz, Biodiversitat) gesetzt werden, die wichtigen Voraussetzungen fiir die Bewaltigung der Auswir-
kungen des Klimawandels und den Klimaschutz darstellen.
Esliegen keine detaillierte kommunale Klimaschutzkonzepte fir das Stadtgebiet Lauda-Kénigshofen vor. Die Fragen
des Klimaschutzes und der angepassten Energieverwendung stellen daher einen wichtigen Baustein der Bauleitpla-
nung dar.

Generellist es Intention der Stadt, die planbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft durch die Festsetzungen von
Gehdlzpflanzungen und weiteren naturschutzrechtlichen MaBnahmen innerhalb des Planbereichs zu kompensieren.
Im Hinblick auf die gewerbliche Nutzung verbunden mit einem in der Regel hohen Anteil versiegelter Flachen tragen
Gehélzpflanzungen und andere griinordnerischen MaBnahmen zur Durchliftung und zur Verbesserung des Kleinkli-
mas bei. In diesem Zusammenhang wird auf die Pflanzung von klimaresistenten Gehélzen hingewiesen.

Diese und weitere MaBnahmen im Hinblick auf eine klimagerechte Baulandentwicklung sind im Rahmen der verbind-
lichen Bauleitplanung zu prifen und darzustellen:

# Hinweis zur Nutzung solarer Gewinne bei der Gebdudestellung, Vermeidung von gegenseitiger Verschattung;
# Hinweis zur Entwicklung energetisch glnstiger Gebaudeformen;

# Dachbegriinung zur thermischen Entlastung und zum Riickhalt von Niederschlagwassers;

# Naturnaher Wasserhaushalt - Nutzung von Regenwasser fiir die Verdunstungskihlung;

# Verbrennungseinschrankung fur fossile Brennstoff zu Heizzwecken, dadurch Reduzierung des CO2-AusstoBes
und Schonung natirlicher Ressourcen;

# Hinweis zur aktiven Nutzung der Dachflachen zur solaren Energiegewinnung (Solarthermie, Photovoltaik);

# Hinweis zur Nutzung anderer regenerativen Energiesysteme, wie Energiegewinnung durch Solarthermie, War-
mepumpen, Mini-Blockheizkraftwerke etc. sowie Nutzung von Solarelementen an der Fassade.
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TEIL [l: UMWELTBERICHT

I-1. ALLGEMEIN

GemaB § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB)ist fiir die Belange des Umweltschutzes nach § 1Abs. 6 Nr. 7und § 1a BauGB
eine Umweltprifung durchzufthren, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in
einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.

I-2.  IN FACHGESETZEN UND FACHPLANEN FESTGELEGTE ZIELE

2.1 BAUGESETZBUCH (BauGB)

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung von Grundstticken im Gemeindegebiet nach
MaBgabe des BauGB vorzubereiten und zu leiten (§ 1 BauGB). Bauleitpléne sollen neben einer nachhaltigen stadte-
baulichen Entwicklung unter Berlicksichtigung sozialer, wirtschaftlicher und umweltschiitzender Belange eine der
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewahrleisten und dazu beitragen, die Umwelt zu sichern und
natlrliche Lebensgrundlagen und das Orts- und Landschaftsbild zu schitzen und zu entwickeln.

Bei der Aufstellung von Bauleitplanen sind die Belange des Umweltschutzes einschlieBlich Naturschutz und Land-
schaftspflege zu bericksichtigen. Es soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden. Zur Verringerung der
zusatzlichen Inanspruchnahme von Flachen fur bauliche Nutzungen sind Maglichkeiten der Wiedernutzbarmachung
von Flachen, Nachverdichtung und andere MaBnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelung
auf das zwingend notwendige MaB zu begrenzen.

» Die Planung zielt auf die Erweiterung von Gewerbeflachen an einem vorbelasteten Standort hin.

I-2.2  LANDESENTWICKLUNGSPLAN BADEN-WURTTEMBERG

Der Landesentwicklungsplan 2002 des Landes Baden-Wrttemberg enthalt folgende das Vorhaben betreffende Ziel-
setzungen:

3.3 Wirtschaftsentwicklung, Standortbedingungen

3.3.6(Z) Schwerpunkte fiir Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen sind an solchen Standorten zu erwei-
tern und im Anschluss an bestehende SiedlungsflGchen neu vorzusehen, wo aus infrastruktureller Sicht und unter Be-
achtung der Umweltbelange die besten Ansiedlungsbedingungen gegeben sind. {...)

» Der Planbereich befindet sich in direktem Anschluss an bestehende Gewerbeflachen.

5.1.1(G) ,Die natiirlichen Lebensgrundlagen sind zu schiitzen. Die Naturgliter Boden, Wasser, Luft und Klima sowie die
Tier- und Pflanzenwelt sind in Bestand, Regenerationsfahigkeit, Funktion und Zusammenwirken dauerhaft zu sichern
oder wiederherzustellen.”

» Der Schutz der NaturgUter soll Gber grinordnerische Festsetzungen sowie Uber externe Kompensations- und
CEF-AusgleichsmaBnahmen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung gewahrleistet werden.

5.1.1(Z) Zum Schutz der 6kologischen Ressourcen, fiir Zwecke der Erholung und fiir land- und forstwirtschaftliche Nut-
zungen sind ausreichend FreirGume zu sichern.”

» Der Planbereich besteht nahezu ausschlieBlich aus intensiv landwirtschaftlich genutzten Flachen, auf denen
keine Erholungseinrichtungen varhanden sind.
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[1-2.3  REGIONALPLAN
Im Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 sind folgende Ziele des Umweltschutzes festgehalten.
1.2.4 Grundsdtze zur Sicherung und Verbesserung der natirlichen Lebensgrundlagen

G (1) .Der Naturhaushalt und sein Leistungsvermégen missen MaBstab sein fir die unterschiedlichen rdumlichen Nut-
zungen mit ihren Belastungen, fir die Beanspruchung von Naturgdtern und fir die Sicherung nattrlicher Lebensrdume
fr die Pflanzen-und Tierwelt.”

G(2) Standortgebundene natiirliche Lebensgrundlagen sind nachhaltig zu schiitzen und zu sichern. Die Naturgtiter Bo-
den, Wasser, Luft und Klima sowie Tier- und Pflanzenwelt sind zu bewahren und die Landschaft in ihrer Vielfalt und
Eigenart zu schitzen und weiterzuentwickeln. Ein vernetztes Freiraumsystem muss entsprechend seines natdrlichen
Potenzials fur Naturschutz und Landschaftspflege, far die Land- und Forstwirtschaft, fur die Erholung und die Wasser-
wirtschaft langfristig erhalten bleiben. Hierzu gehdéren auch die im Freiraum enthaltenen Bodendenkmale und die fir
die Realisierung des europdischen Schutzgebietssystems NATURA 2000 erforderlichen Fldchen. Siedlungs-, Infrastruk-
tur-und Freiraumentwicklung sollen im Sinne einer nachhaltigen Sicherung des rdumlichen Zusammenhanges friihzei-
tig auf die Zielsetzungen des regionalen Freiraumverbundes und die Erhaltungsziele der NATURA 2000-Gebiete abge-
stimmt werden.”

G (3) ,Bei Fldchenanspriichen ist eine sparsame Fldcheninanspruchnahme anzustreben und sind die Auswirkungen zu
minimieren und gegebenenfalls auszugleichen.”

» Die Flachennutzungsplananderung nimmt Flachen in Anspruch, die durch bestehende Gewerbeflachen vor-
gepragt und belastet sind. Im Nahbereich befinden sich verstreut Aussiedlerhofe. Im naheren Umfeld beste-
hen weitere raumliche Vorbelastungen durch die Bahnlinien als lineare Infrastruktureinrichtungen. Der Schutz
des Naturhaushaltes soll Gber griinordnerische Festsetzungen und externe AusgleichsmaBnahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung gewahrleistet werden.

I-3.  BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN

[I-3.1  BESTANDSAUFNAHME MIT BEWERTUNG UND PROGNOSE
[I-3.1.1  Schutzgut Mensch

Mit dem Ziel, gesunde Lebens- und Wohnverhaltnisse flr den Menschen dauerhaft zu erhalten und herzustellen, sind
schéadliche Umwelteinwirkungen wie Larm, Schadstoffe, Erschitterungen, Gerliche, Licht etc. auf das Wohn- und
Lebensumfeld des Menschen so weit als moglich zu vermeiden. Ferner sind fir die landschaftsbezogene Erholung
die Zuganglichkeit, Erreichbarkeit und ErschlieBung ebenso wie die Ruhe und Freiheit von Larm- und Geruchsemis-
sionen von Bedeutung.

Beschreibung

Der Planbereich befindet sich in der nérdlichen Stadtrandlage von Lauda im Anschluss an das bestehende Gewerbe-
gebiet ,Lauda Nord". Im Umfeld befinden sich vereinzelt Wohnbebauungen in Form von Aussiedlerhdfen. Das nachste
Wohngebiet befindet sich ca. 200 Meter Entfernung westlich des Planbereiches.

Angrenzend an den Planbereich verlauft die PfarrstraBe, die in diesem Bereich ein Teilstlck des Radweges ,Liebli-
ches Taubertal” darstellt.

Die Bahnstrecken Wirzburg-Lauda-Stuttgart sowie Wertheim-Lauda-Bad Mergentheim-Crailsheim verlaufen ent-
lang des dstlichen Geltungsbereiches, abgesetzt durch die PfarrstraBe, von Stiden nach Norden bzw. von Siden ab-
knickend nach Osten. Das Plangebiet ist durch verkehrsbedingte Larmimmissionen der Bahnlinien vorbelastet.

Innerhalb des Plangebietes sind keine Erholungseinrichtungen vorhanden. Der randlich verlaufende Weg fihrt paral-
lel zur Bahnlinie und stellt nur bedingt eine attraktive Wegefuhrung fur Erholungssuchende dar. Das Plangebiet weist
keine Erholungseignung auf.
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Auswirkungen

# Geringe voribergehende baubedingte Beeintrachtigung/Stérungen im naheren Umfeld durch Baustellenverkehr
und Baubetrieb (Larm-, Staub-, Schadstoffemissionen).

# Erhéhung der Kfz-Dichte; da der Verkehr Gber die Stadtrandlage in das Gewerbegebiet gefiihrt wird, ist mit keinen
nennenswerten zusatzlichen betriebsbedingten Beeintrachtigungen in der Stadtlage von Lauda zu rechnen.

# Verlust an Freiraum ohne Bedeutung fur die Erholungsfunktion.

# Larmemissionen innerhalb des raumlichen Nahbereichs (Wohngebiet im Westen, angrenzende Aussiedlerhéfe).

Bewertung

Der Immissionspegel der Flache wird sich im Vergleich zur vorherigen Nutzung erhdhen; die Auswirkungen auf die
Aussiedlerhafe in raumlicher Nahe und auf die in ca. 200 Meter Entfernung liegende Wohnsiedlung sind auf der
Grundlage des stadtebaulichen Konzepts auf Ebene des Bebauungsplans zu prifen. Die Flache liegt am Stadtrand
von Lauda und weist bereits anthropogene Vorbelastungen auf.

Unter Bertcksichtigung der Vorbelastungen und eventuell notwendiger immissionsschutzrechtlicher Minderungs-
maBnahmen sind die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch im Gebiet und fur den raumlichen Nahbereich
in der Summe als gering zu bewerten.

[I-3.1.2  Schutzqut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Wie bereits dargestellt handelt es sich nach Beurteilung der Stadt Lauda-Kénigshofen bei der Erweiterungsflache
um keinen artenschutzfachlich konflikttrachtigen Standort. Aufgrund der Ortsrandlage, der Strukturausstattung der
Erweiterungsflache und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung sind artenschutzrechtliche Konflikte in gerin-
gem Umfang zu erwarten bzw. mdglich. Es ist von einem geringen Betroffenheitsgrad auszugehen; folglich besteht
auf Ebene des Flachennutzungsplanes kein erkennbarer Erhebungsbedarf. Eine spezielle artenschutzrechtliche Pri-
fung(saP)ist auf Ebene des Bebauungsplanes durchzufiihren.

Beschreibung

Die vorhandene Biotop- und Nutzungsstruktur des Plangebietes wird durch intensive Acker- und Wiesenwirtschaft
gepragt. Im Norden und im Stden des mittleren Teilbereiches verlaufen Wirtschaftswege, die als Grasweg und als
schmale AsphaltstraBe ausgebildet sind.

Innerhalb des Geltungsbereiches sowie in der Umgebung sind keine Schutzgebiete oder Biotope vorhanden. Ostlich
des Planbereichs verlauft, abgesetzt durch die ,PfarrstraBe” ein nach NatSchG geschitztes Biotop in Form von Feld-
hecken beidseitig der Bahnlinie

Vorbelastungen der Tier- und Pflanzenwelt bestehen durch die angrenzenden Siedlungsbereiche, durch die vorhan-
dene landwirtschaftliche Nutzung durch Eintrag von Dinger und Pestiziden, sowie durch Larm, Durchschneidung des
Lebensraumes sowie Barrierewirkung der in geringer Entfernung verlaufenden Bahnlinien.

GemaB Zielartenkonzept LUBW besitzen Grauammer, Haubenlerche, Kiebitz, Wachtelkénig, Wiesenweihe, Feldlerche
sowie Rebhuhn Untersuchungsrelevanz.

Der Main-Tauber-Kreis zahlt zum Verbreitungsgebiet des Feldhamsters in Baden-Wirttemberg. Aktuelle Nachweise
auf der Gemarkung Lauda-Konigshofen sind jedoch nicht vorhanden.

Auswirkungen

# Weitgehender Verlust von Vegetationsstrukturen (Ackerflachen) mit sehr geringer naturschutzfachlicher Bedeu-
tung durch dauerhafte Flacheninanspruchnahme und zusatzliche flachige Bodenversiegelung innerhalb der kinf-
tigen Bau- und ErschlieBungsflachen;

£ Dauerhafter Verlust von Lebensraum fir Tiere und Pflanzen;
£ Verlust von Nahrungshabitaten fir Vogel;
# Eventuell Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten feldbriitender Vogelarten.
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Artenschutz

Sofern die Wirkung des Yorhabens Beeintrachtigungen oder Stérungen der streng und europarechtlich geschitzten
Tier- und Pflanzenarten verursacht, sind vorgezogene AusgleichsmaBnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen
okologischen Funktionalitdt (CEF-MaBnahmen) durchzufihren.

Diese MaBnahmen sowie weitere eventuell notwendige Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung, die im Rah-
men einer speziellen artenschutzrechtlichen Prifung ermittelt wurden, sind auf Ebene des Bebauungsplanes fest-
zusetzen.

Bewertung

Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Schutzqgut Tiere und Pflanzen, infolge des Verlusts und der Be-
eintrachtigung von Flachen von weitgehend geringer Bedeutung durch die Bebauung, sind unter Bertcksichtigung
der eventuell notwendiger Vermeidungs- und MinderungsmaBnahmen sowie auf Grund der Vorbelastung des Gebie-
tes in der Summe als gering einzustufen.

[1-3.1.3 Schutzgut Boden

GemaB § 1a Abs. 2 BauGB und § 1 Abs. 3 BNatSchG soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen werden. Schadliche
Bodenveranderungen sollen abgewehrt, Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewasserverunreinigun-
gen saniert und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden getroffen werden.

Beschreibung

Die vorherrschende Bodenart (i18) im mittleren Teil des Planbereichs sind Kalksteinschuttfiihrende FlieBerde und
Schwemmsedimente. Die vorhandene Bodenart besitzt eine mittlere bis hohe Funktion als Ausgleichskdrperim Was-
serkreislauf (2,5), eine hohe bis sehr hohe Funktion als Filter und Puffer fiir Schadstoffe (3,5) und eine mittlere bis
hohe Funktion fir die nattrliche Bodenfruchtbarkeit (2,5). Die Bodenfunktionen werden insgesamt mit 2,83 bewertet.

Die vorherrschende Bodenart (i62) im nordlichen und stdlichen Teil des Plangebiets stellen Abschwemmmassen
Uberwiegend aus Lossbodenmaterial dar. Dieser Boden weist eine hohe Funktion als Ausgleichskarper im Wasser-
kreislauf, ebenfalls eine hohe bis sehr hohe Funktion als Filter und Puffer fiir Schadstoffe (3,5) und eine hohe bis sehr
hohe Funktion fir die natlrliche Bodenfruchtbarkeit. In der Summe werden die Bodenfunktionen mit 3,33 bewertet.

Planbereich o
Gewerbliche Erweiterung Lauda-Nord” | 'O\

1
Ls

c=-”

Bild [I-1:  Auszug aus dem LGRB-Bodenkarte - Quelle: RP Freiburg

Boden mit hoher oder sehr hoher Bedeutung als Standort fiir naturnahe Vegetation sind innerhalb des Geltungsbe-
reichs nicht vorhanden.

Es bestehen Vorbelastungen der Bdden durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung, woraus Dinge- und Pflan-
zenschutzmitteleintrage resultieren kénnen. Wie bereits unter Ziffer 1-6.7 in der Begriindung dargestellt, resultieren
die Bodenbelastungen aus dem Eintrag von Dinge- und Pflanzenschutzmittel, die in der Landwirtschaft in groBem

M:\Projekte\164\164068 FNP-Anderung Lauda-Nord\03 BER\03 Endgiltige Fassung\164068-9FNPAnder-Lauda-Nord-Begriind-UB-2025-03-18.docx

ibu - Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen und Umwelttechnik mbH, Tauberbischofsheim 18.03.2025



Stadt Lauda-Kdnigshofen Seite 27

Flachennutzungsplan 2010plus, 9. Anderung ,Erweiterung Gewerbegebiet Lauda Nord" (G)in Lauda Begriindung / Umweltbericht

Umfang eingesetzt werden. Sie dienen vor allem dazu, Kulturpflanzen gesund und Unkrauter und Schadlinge fernzu-
halten. Sie wirken jedoch auch dort, wo dies nicht erwlnscht ist: auf die Artenvielfalt und die Gewasserqualitat, auf
angrenzende Biotope, etc.

Bodendenkmale sowie Geotope befinden sich nicht innerhalb des Plangebietes.

Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt.

Auswirkungen

£ Verlust von landwirtschaftlich nutzbaren Baden mit mittlerer bis sehr hoher Bodenfruchtbarkeit;

# Versiegelung im Bereich der kiinftigen Bau- und Verkehrsflachen verbunden mit dem Verlust aller natrlichen
Bodenfunktionen;

# Evtl. geringe zusatzliche verkehrsbedingte Schadstoffeintrage in den Boden;

# Herabsetzungder natirlichen Bodenfunktionen in Teilbereichen der unbebauten Flachen wahrend der Bauphase;
danach Regeneration dieser Funktionen.

# Bodenverdichtungen in den nicht Gberbaubaren Bereichen sowie ggf. geringe temporére Schadstoffbelastung
wahrend der Bauphase.

Bewertung

Das Schutzgut Boden wird durch die Planung verletzt. Es tritt ein Bodenverlust durch Versiegelung und Bebauung
ein. Der Boden kann seine bisherigen Funktionen nicht mehr in bisherigem Umfang nachkommen. Auf den geplanten
Grinflachen kénnen diese Funktionen wiederhergestellt werden.

In der Regel erfolgt kein groBflachiger Einsatz von Dinge- oder Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Bewirtschaf-
tung auf Gewerbegrundsticken.
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden wird unter Beruicksichtigung der Vorbelastungen als mittel bewertet.

[I-3.1.4 Schutzgut Wasser

Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne von § 1 Abs. 5
BauGB und § 1 Abs. 3 BNatSchG so zu entwickeln, dass auch nachfolgenden Generationen ohne Einschrankung alle
Gewassernutzungen offenstehen. Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche Grundwasser und Oberflachenwasser
zu unterscheiden.

Beschreibung
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Oberflachengewasser vorhanden.
Die natirlichen Wasserhaushaltsfunktionen wie Grundwasserneubildung, Wasserspeicherkapazitat und Filterfunk-

tion fir Regenwasser werden auf der Planflache auBerhalb der Verkehrsflachen und baulichen Anlagen uneinge-
schrankt erfllt.

Der Planbereich ,Erweiterung Gewerbegebiet Lauda Nord” befindet sich in Zone lll des festgesetzten Wasserschutz-
gebiets WSG Tauberaue Lauda-Konigshofen (128-215, RV0 vom 24.05.1994). Laut Rechtsverordnung ist das Errichten
von Gewerbegebieten zuldssig, wenn ,nachteilige Veranderungen des Gewassers nicht zu beflirchten sind.”

Auswirkungen

# Dauerhafte Verringerung des Riickhaltevermagens, der Versickerungsfahigkeit des Bodens und der Grundwas-
serneubildung durch Flachenversiegelung innerhalb der Bauflachen;

# Vermehrter oberflachiger Abfluss von Niederschlagswasser durch hohen Versiegelungsgrad.

Bewertung

Im Hinblick auf das Schutzgut Wasser sind bau- und anlagenbedingt negative Auswirkungen zu erwarten, da sich die
Grundwasserneubildungsrate vermindert und der Oberflachenabfluss verstarkt wird. Gleichzeitig wird ein wasser-
wirtschaftlich sensibler Bereich Gberplant.

Insgesamt wird die Erheblichkeit fir das Schutzgut Wasser als mittel eingestuft.
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[1-3.1.5 Schutzqut Klima / Luft

Beschreibung

Der Deutsche Wetterdienst gibt fir den Bereich Lauda-Konigshofen eine durchschnittliche Jahreslufttemperatur
von etwa 9°C an. Mit etwa 700 I/m? Niederschlag (+) gehort das Gebiet im mittleren Main-Tauber-Kreis eher zu den
trockenen Gebieten in Baden-Wirttemberg (durchschnittlicher Niederschlag BW zum Vergleich: ca. 980 I/m?).

Das Planungsgebiet weist Acker- und Wiesenflachen auf. Im Norden verlauft ein Grasweg und im mittleren Stiden ein
asphaltierter Weg. Im Stiden sind gewerbliche Bauflachen auBerhalb des Geltungsbereiches bereits vorhanden. Die
Acker- und Wiesenflachen dienen der Kaltluftproduktion. Die Kaltluft flieBt entsprechend der Hangrichtung in etwa
nach Osten ab, besitzt allerdings keine lokalklimatische Ausgleichsfunktion fir klimatischbelastete Siedlungsberei-
che.

Im Hinblick auf die Lufthygiene weist das Planungsgebiet durch die angrenzende StraBe verursachten verkehrsbe-
dingten Schadstoffemissionen eine Vorbelastung auf.

Auswirkungen

£ geringe voribergehende baubedingte Emissionen von Schadstoffen durch den Einsatz von Baumaschinen und
Transportfahrzeugen im Bereich der Baustelle;

# Verlust von Kaltluftentstehungsflachen (Ackerflachen) chne lokalklimatische Ausgleichsfunktion durch Flachen-
versiegelung, dadurch mikroklimatische Veranderungen;

# Versiegelte Flachen tragen zur Aufheizung des Gebietes bei.

Bewertung

Die geplante Bebauung bewirkt eine kleinraumige Verschlechterung des Mikroklimas und der Kaltluftentstehung.
Entsprechend der stadtebaulichen Zielvorstellung der Stadt Lauda-Kénigshofen sind Gehélzpflanzungen zur Ein-und
Durchgrinung des Planbereichs vorgesehen, die auf Ebene des Bebauungsplanes festzusetzen sind. Im Rahmen der
verbindlichen Bauleitplanung ist zudem die Realisierbarkeit von begrinten Dachflachen zu prifen. Durch grinord-
nerischen MaBnahmen kann diese Verschlechterung mittelfristig herabgesetzt werden.

Insgesamt ist eine mittlere Erheblichkeit fir das Schutzqut Klima festzustellen.
[I-3.1.6  Schutzgut Landschaft

Beschreibung

In der naturrdumlichen Gliederung liegt das Planungsgebiet im Mittleren Taubertal (129.30) als Teil des Naturraums
,Tauberland”(129), einer Einheit der Neckar- und Tauber-Gauplatten (12).

Das Plangebiet befindet sich im direkten Anschluss von gewerblichen Bauflachen am nérdlichen Stadtrand von
Lauda. Die Flache ist sanft nach Osten exponiert. Im Osten verlauft die ,PfarrstraBe”, die ein kleines Teilstick des
Radwegs ,Liebliches Taubertal” darstellt. Ostlich der ,PfarrstraBe” verlaufen die Bahnstrecken Wiirzburg-Lauda-
Stuttgart sowie Wertheim-Lauda-Bad Mergentheim-Crailsheim. Der Planbereich selbst besteht aus einer weitge-
hend strukturarmen landwirtschaftlich genutzten Flache. Innerhalb der Flache sind Wirtschaftswege, eine verkehr-
liche Wendeanlage, als Teilstlck der PfarrstraBe, und eine Umspannstation vorhanden. Im nérdlichen und westlichen
Umfeld der gewerblichen Erweiterungsflache finden sich typische Einzelhofstellungen, die z.T. noch landwirtschaft-
lich genutzt werden. Westlich des Gebiets befinden sich Wohnsiedlungsflachen in ca. 200 Meter Entfernung.

Es sind keine wichtigen Sichtachsen und Blickbeziehungen (,Postkartenblicke”) betroffen. Durch die Lage und Um-
gebung besitzt das Gebiet keine Fernwirkung.

Als Vorbelastungen, die das Landschaftshild staren, ist die vorhandene Bebauung sowie das vorhandene Verkehrs-
system (PfarrstraBe, Bahnlinien) zu nennen.

Aufgrund vorgenannter Faktoren besitzt das Plangebiet keine besonderen Eigenschaften hinsichtlich Vielfalt, Eigen-
art und Schénheit der Landschaft.
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Auswirkungen
# Baustelleneinrichtungen haben zeitlich befristete Auswirkungen auf das Landschaftsbild.

# Dauerhafte anthropogene, technische Uberpragung, dadurch optische Veranderungen durch Uberformung der
Landschaft mit neuen Baukdrpern;
Bewertung

Unter Berlcksichtigung von Ein- und DurchgriinungsmaBnahmen sowie von Festsetzungen zur Begrenzung der Ge-
baudehdhen sind die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das Orts- und Landschaftsbild in einem durch die
bestehende Bebauung und die vorhandenen Bahnlinien vorbelasteten Landschaftsbildausschnitt als gering zu be-
werten.

[1-3.1.7 Schutzqut Kultur- und Sachgiter

Beschreibung
Innerhalb des Geltungsbereichs sind keine Kulturdenkmale bekannt.

Auswirkungen
# Essind keine Auswirkungen zu erwarten.

[I-3.1.8  Schutzqut Flache

Beschreibung
Beansprucht werden landwirtschaftliche Boden mit guter Ertragsfahigkeit.

Das Planungsgehiet befindet sich im unmittelbaren Zusammenhang eines bestehenden Gewerbegebietes.

Auswirkungen

# Die vorliegende Planung sieht eine zuséatzliche Flacheninanspruchnahme fiir gewerbliche Flachen vor. Hierbei
werden landwirtschaftliche Nutzflachen (Ackerflachen) iiberplant und versiegelt.

# Aufgrund der konkreten Ansiedlungsabsichten eines ortsansassigen Unternehmens, der anthropogenen Vorpra-
gungen und Vorbelastungen der Flachen im Umfeld bestehender Gewerbeflachen und der Nutzung von Synergie-
effekten wurden alternative Standorte nicht in Betracht gezogen.

Bewertung

Durch die Neubebauung in Anbindung an bereits bebaute Areale kann der Flachenverbrauch minimiert und eine Fla-
chenausweisung im groBeren Umfang an anderer Stelle vermieden werden. Aufgrund der Standortwahl kann so die
Flacheninanspruchnahme vergleichsweise geringgehalten und eine Zersiedelung vermieden werden.

Der dauerhafte Verlust landwirtschaftlicher Nutzflachen stellt allerdings einen hohen Eingriff in das Schutzgut
Flache dar.
[1-3.1.9 Wechselwirkungen

Abhangigkeiten zwischen den Schutzgutern, die innerhalb der raumlichen Funktionsbeziehungen planungs- und ent-
scheidungsrelevant sein kdnnen, sind zur Beurteilung und Beschreibung des Umweltzustandes wie folgt zu nennen:

Flachenversiegelung, Abgrabungen im Bereich der Baukérper und der ErschlieBungsflachen verursachen nachhal-
tige negative Auswirkungen auf die Bodenfunktionen (Lebensraumpotenzial, Boden-/Wasserhaushalt) in Wechsel-
wirkung mit dem Schutzgut Wasser (Retentionsfahigkeit, Schadstofffilter und Wasserspeicher, Trinkwasserschutz).

Nachteilige, sich gegenseitig steigernde Wechselwirkungen zwischen den Schutzgltern sind durch projektbedingte
Auswirkungen des Planungsvorhabens nicht gegeben.

;3.2 PROGNOSE UBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI NICHTDURCHFUHRUNG DER PLANUNG

Die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfihrung der Planung wurde in den vorherigen Kapiteln ausfuhrlich
erlautert. Bei einem Verzicht auf die Planungsumsetzung wirde der Planbereich ,Erweiterung Gewerbegebiet Lauda
Nord” weiterhin landwirtschaftlich genutzt
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II-4.  MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND ZUM AUSGLEICH
NACHTEILIGER UMWELTAUSWIRKUNGEN

Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen kénnen auf Ebene der Flachennutzungsplanung lediglich als pauschale
Empfehlungen ausgesprochen werden. Im Hinblick auf die Umwelt und den Klimawandel aber auch auf die kinftige
C02-Bilanzierung in Unternehmen sind daher MaBnahmen im Rahmen der verhindlichen Bauleitplanung festzuset-
zen, die die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzglter reduzieren, ausgleichen oder gar verbessern. Aus diesen

Vorgaben und den Zielen der Gbergeordneten Planungen ergeben sich folgende Zielaussagen:

# Schonender Umgang mit Grund und Boden durch MaBnahmen zur Verringerung des Versiegelungsgrads;

¥ Gestalterische Einbindung der geplanten Baukérper in die Landschaft;

# MaBnahmen zur Gewahrleistung einer Mindestein- und durchgrinung (Grinflachen und Gehdlzpflanzungen) des
Gebietes im Sinne einer qualitativen Aufwertung bzw. als Elemente zur Einbindung in den Siedlungs- und Land-
schaftsraum und Minderung nachteiliger Klima- und Umweltauswirkungen auf die Schutzguter;

£ MaBnahmen zum Ausgleich der zu erwartenden Beeintrachtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild.

- Dachbegrinungen

- Hinweise zu Fassadenbegrinungen

- MaBnahmen zur Férderung der Biodiversitat (extensive Grinflachen, Blumenwiese, Staudenbeete, Nistkasten,
Kleingewasser, Totholz-/Naturstein-Stein-Biotope, etc.)

- Zisternen

- Breitflachige Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser

I-5.  VERMEIDUNG VON EMISSIONEN, UMGANG MIT ABFALLEN UND ABWASSERN

Die Ver-und Entsorgung erfolgt nach dem aktuellen Stand der Planung gemaB dem Stand der Technik. Im Plangebiet
ist eine nachhaltige und naturnahe Entwasserung geméaB DWA-A/M 102 zu etablieren. Die Mdglichkeiten der Verduns-
tung und der Versickerung sind einer kompletten Regenwasserableitung vorzuziehen.

Schallimmissionen auf das raumliche Wohnumfeld sind auf Bebauungsplanebene zu untersuchen und zu priifen. So-
fern notwendig sind MaBnahmen zur Minderung der Beeintrachtigungen und zur Gewahrleistung gesunder Wohnver-
héltnisse festzusetzen.

I-6.  ANFALLIGKEIT FUR SCHWERE UNFALLE UND KATASTROPHEN

Aufgrund der geplanten Nutzung fur Gewerbe besteht keine Anféalligkeit fiir schwere Unfélle und Katastrophen. Dies-
beziiglich sind erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgtter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 a bis d und i) nicht zu
erwarten (§ 1Abs. 6 Nr. 7j BauGB).

II-7. EINGRIFFS-AUSGLEICHS-BILANZIERUNG

Eine detaillierte naturschutzrechtliche Eingriffs-Ausgleichs-Regelung ist fir das Plangebiet "Erweiterung Gewerbe-
gebiet Lauda-Nord" auf der Ebene des Bebauungsplans zu erstellen.

I-8. EUROPAISCHER UND NATIONALER ARTENSCHUTZ

Im Rahmen der Bauleitplanung sind in der Regel die artenschutzrechtlichen Anforderungen abzuarbeiten, die sich
aus den europaischen Richtlinien sowie aus der nationalen Gesetzgebung ergeben.

Wie bereits dargestellt handelt es sich bei der Erweiterungsflache nach Beurteilung der Stadt Lauda-Konigshofen
um keinen artenschutzfachlich konflikttrachtigen Standort. Aufgrund der Ortsrandlage, der Strukturausstattung der
Erweiterungsflache und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung sind artenschutzrechtliche Konflikte in gerin-
gem Umfang zu erwarten bzw. méglich (evtl. Vorhandensein von Bodenbritern). Es ist von einem geringen Betrof-
fenheitsgrad auszugehen; folglich besteht auf FNP-Ebene kein erkennbarer Erhebungsbedarf.

Eine spezielle artenschutzrechtliche Prifungist zwingend im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens durchzufthren.
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II-9.  GEBIETE VON GEMEINSCHAFTLICHER BEDEUTUNG

Im Umfeld des Anderungsbereiches sind keine Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Fauna-Flora-Habitat
oder europaische Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes) verzeichnet.

|I-10. PLANUNGSALTERNATIVEN / BEGRUNDUNG DER GETROFFENEN WAHL

Ausgehend von den Erweiterungsabsichten eines im Gewerbegebiet "Lauda Nord" ansassigen Unternehmens wurden
keine weiteren Alternativen auf dem Stadtgebiet Lauda-Kénigshofen geprift. Die Realisierung ist auch an keinen
anderen Standorten mit deutlich geringeren Eingriffen durchfihrbar.

|I-11. METHODIK / HINWEISE AUF SCHWIERIGKEITEN UND KENNTNISLUCKEN

Die Darstellung und Beschreibung der Umweltsituation im Umweltbericht zur .FNP-Anderung ,Erweiterung Gewer-
begebiet Lauda Nord" basiert u.a. auf Daten des Daten- und Kartendienstes der Landesanstalt fur Umwelt, Messun-
gen und Naturschutz (LUBW), des Landesamtes fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) und der Landesanstalt
fir Entwicklung der Landwirtschaft und der landlichen Rdume (LEL). Diese Informationen wurden durch eigene Orts-
begehungen erganzt und wurden als Beurteilungsgrundlage zusammen mit den von der Stadtverwaltung Lauda-Ké-
nigshofen bereitgestellten Informationen als ausreichend erachtet.

1-12. ZUSAMMENFASSUNG

Die 9. Flachennutzungsplananderung ,Erweiterung Gewerbegebiet Lauda Nord” hat zum Ziel, weitere Gewerbefla-
chen fur ein ortsansassiges Unternehmen im Gewerbegebiet ,Lauda Nord” zur Verfligung zu stellen. Daflr werden
intensiv genutzte landwirtschaftliche Flachen angrenzend an gewerbliche Siedlungsflachen und in unmittelbarer
Nahe zur Bahnlinie in Gewerbeflachen umgewandelt. Durch die Nutzungsanderung resultieren vor allem Eingriffe in
die Schutzguter ‘Flache’, '‘Boden" und ‘Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt'.

Bei der Abwagung der offentlichen Belange gegenuber dem unvermeidlichen Eingriff in Natur und Landschaft stuft
die Stadt Lauda-Konigshofen, entsprechend dem Grundsatz der VerhaltnismaBigkeit, die erstgenannten, 6ffentli-
chen Belange gegeniiber den Belangen von Natur und Landschaft als hoherrangig ein.

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung wiirden keine wesentlichen Anderungen in den Gebieten auftreten; der Planbe-
reich wirde als ackerbauliche Flachen fortbestehen.

Die Gkologische Funktionsfahigkeit des Uberplanten Bereichs wird durch die mit der Bauleitplanung vorbereitete
Nutzung verandert, aber insbesondere aufgrund der Vorbelastung sowie der grinordnerischen Festsetzungen und
AusgleichsmaBnahmen, die auf Bebauungsplanebene noch festzulegen sind, nicht nachhaltig beeintrachtigt.

Aufgrund der konkreten Ansiedlungsabsichten eines ortsansassigen Unternehmens, der anthropogenen Vorpragun-
genund Vorbelastungen der Flachen im Umfeld bestehender Gewerbeflachen und der Nutzung von Synergieeffekten
wurden alternative Standorte nicht in Betracht gezogen.

Lauda-Kénigshofen, den 18.03.2025

Dr. Lukas Braun
Blirgermeister
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RECHTS- UND ARBEITSGRUNDLAGEN / INFORMATIONS- UND INTERNETQUELLEN

Die 9. Anderung des Flachennutzungsplans 2010plus ,Erweiterung Gewerbegebiet Lauda Nord“- basiert u.a. auf den
nachfolgenden Rechts- und Arbeitsgrundlagen sowie auf folgende Informations- und Internetquellen:

Baugesetzbuch BauGB

Baunutzungsverordnung BauNVO

Planzeichenverordnung PlanZV

Landesentwicklungsplan LEP

Regionalplan Heilbronn-Franken

Landesanstalt fir Umwelt LUBW

Landesanstalt fir Geologie,
Rohstoffe und Bergbau LGRB

Landesanstalt fir Entwicklung der Land-

wirtschaft u. der landlichen Raume (LEL).

Stadt Lauda-Koénigshofen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom
20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) gedndert worden ist.

Verordnung tber die bauliche Nutzung der Grundstiicke in der Fassung
der Bekanntmachung vom 21. November 2017(BGBI. | S. 3786), die zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) ge-
andert worden ist.

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 19911 S. 58), die
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021(BGBI. | S. 1802)
geandert worden ist.

Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Wirttemberg
-LEP 2002-, verkiindet am 20. August 2002.

Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 des Regionalverbands Heilbronn-
Franken vom 24. Marz 2006.

Daten- und Kartendienst der LUBW.

Daten und Kartendienst der LGRB.

Flurbilanz Main-Tauber-Kreis.

Rechtkraftiger Flachennutzungsplan in digitaler Form, allgemeine Infor-
mationen zur kunftigen Nutzung, Angaben und Unterlagen zum Planbe-
reich, ALKIS-Daten.

Lauda-Konigshofen, den 06.06.2025

Dr. Lukas Braun
-Biirgermeister-
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Dr. Lukas Braun
-Bürgermeister-
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